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GEMEINDEVERWALTUNG 
GROSSMEHRING
Telefon 0 84 07/92 94-0 | Fax 0 84 07/92 94-10 
E-Mail poststelle@grossmehring.de | www.grossmehring.de

Rainer Stingl Erster Bürgermeister� ☎  0 84 07/92 94-15
Claudia Batz Standesamt, Kirchenaustritte,  
Gewerbeamt, Fischereirecht;  
Mo., Di., Do., Fr. 8 bis 12 Uhr� ☎  0 84 07/92 94-11
Roland Brumbach Bauverwaltung,  
Grundstücksverkehr� ☎  0 84 07/92 94-16
Tina Draudt Vorzimmer Erster Bürgermeister,  
Amtsblatt, Homepage, Großmehring App, ÖPNV,  
Schülerbeförderung; Mo. bis Fr. 8 bis 12 Uhr� ☎  0 84 07/92 94-23
Monika Eberl Personalwesen;  
Di. bis Fr. 8 bis 13 Uhr� ☎  0 84 07/92 94-25
Rainer Fischer Gemeindekasse,  
Vollstreckungsbehörde, Grünabfallkarten,  
INVG Fahrkarten, Müllsäcke� ☎  0 84 07/92 94-14
Petra Kaminski Gemeindekasse,  
Grünabfallkarten, INVG Fahrkarten, Müllsäcke� ☎  0 84 07/92 94-14
Katharina Kloiber Einwohnermeldeamt,  
Pässe, Anträge Lohnsteuer, Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung, Vereine, FFW, VHS� ☎  0 84 07/92 94-31
Reinhard Kugler Technisches Bauamt, Hochbau� ☎  0 84 07/92 94-13
Petra Lang Kassenanordnungen,  
Vereinsförderung; Mo. bis Fr. 8 bis 12 Uhr� ☎  0 84 07/92 94-19
Janine Maszelka Bauverwaltung, VAO,  
Plakatierung, Pachten� ☎  0 84 07/92 94-33
Dominik Meier Tiefbau, Wasser und Abwasser  
(technische Angelegenheiten), Bauhof� ☎  0 84 07/92 94-27
Stefan Mirbeth Geschäftsleitung, Kämmerei,  
Kommunalrecht, Sitzungsdienst� ☎  0 84 07/92 94-26
Sandra Press Steuern, Beiträge und Gebühren� ☎  0 84 07/92 94-22
Luise Schex Rentenangelegenheiten, Anträge  
Versorgungsamt; Mi. bis Fr. 8.30 bis 12 Uhr� ☎  0 84 07/92 94-21
Stefan Schöls Bauleitplanung� ☎  0 84 07/92 94-18
Silke Steczek Personalwesen;  
Mo. bis Fr. 8 bis 13 Uhr� ☎  0 84 07/92 94-28
Elvira Stutz Bürgerservice, Parkausweise,  
Gelbe Säcke, Fundamt� ☎  0 84 07/92 94-42
Sandra Stutz Einwohnermeldeamt, Pässe,  
Anträge Lohnsteuer, Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung, FFW; Mo. bis Do. 8 bis 12 Uhr� ☎  0 84 07/92 94-12
Stefanie Uhle Steuern, Beiträge und Gebühren� ☎  0 84 07/92 94-29
Artur Walter Nibelungenhalle, EDV� ☎  0 84 07/92 94-17
Jana Welitschko Auszubildende� ☎  0 84 07/92 94-47
Bettina Wer-Schweiger  
Kindertageseinrichtungen� ☎ 0 84 07/92 94-30
E-Mail Adressen vorname.nachname@grossmehring.de

SENIORENBEAUFTRAGTE DER GEMEINDE
Franz Hiermeier  
Seniorenbeauftragter@grossmehring.de� ☎ 0 84 07/80 00
Renate Schuster  
Seniorenbeauftragter@grossmehring.de� ☎ 0 84 07/93 00 66
Marianne Stadler  
Seniorenbeauftragter@grossmehring.de� ☎ 0 84 07/2 86

INTEGRATIONSBEAUFTRAGTE DER GEMEINDE
Yücel Cabuk Integrationsbeauftragte@grossmehring.de�

Michael Mees Integrationsbeauftragte@grossmehring.de

ANNAHMESCHLUSS 
FÜR DIE AUSGABE 4/2022  

IST FREITAG, 11. 3. 2022, 10 UHR

Vereine, Einrichtungen und alle Interessierten sind 
dazu eingeladen, ihre aktuellen Meldungen und 
Termine an das Großmehringer Amtsblatt zu senden 
(Veröffentlichung unter Vorbehalt).
Gemeindeverwaltung Großmehring | Marienplatz 10 |  
85098 Großmehring | Telefon: 08407/9294-23 | Fax: 08407/9294-10 | 
E-Mail: tina.draudt@grossmehring.de
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Die nächste Ausgabe erscheint am 25. März 2022 

ÖFFNUNGSZEITEN DES RATHAUSES:
Mo. – Fr. 8.00 – 12.00 Uhr, Mo. 15.30 – 17.00 Uhr, Do. 15.30 – 17.30 Uhr

ÖFFNUNGSZEITEN DER BIBLIOTHEK:
Mo. 9.00 – 12.00 Uhr und 15.30 – 18.00 Uhr, Di. 9.00 – 12.00 Uhr,
Mi. 9.00 – 12.00 Uhr, Do. 9.00 – 12.00 Uhr und 15.30 – 19.00 Uhr,
Fr. 9.00 – 12.00 Uhr, jeder 1. Samstag im Monat 9.00 – 12.00 Uhr,
Tel. 0 84 07/92 94-40 · E-Mail: buecherei@grossmehring.de 
JETZT IM EG DES NEUEN RATHAUSES!

MELDUNG WASSERROHRBRUCH:
Während der Dienstzeiten Mo.–Do. 7 bis 16 Uhr,  
Fr. 7 bis 12 Uhr: Wasserversorgung Tel. 01 70/7 85 94 12
Außerhalb der Dienstzeiten:  
Stadtwerke Ingolstadt, 08 41/80-42 22

WASSERHÄRTEGRAD GROSSMEHRING:
Liegt in der Regel zwischen 3 und 4 und kann  
je Adresse und Messung unterschiedlich sein.
Für konkrete Angaben zu Ihrer Adresse, wenden Sie sich 
gerne an Artur Walter unter Tel. 0 84 07/92 94 17  
oder artur.walter@grossmehring.de.

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST� 116 117

GroßmehringerGroßmehringer
� Amtsblatt� Amtsblatt

IHRE MEDIENBERATERIN MARGIT REGNER 
HILFT IHNEN BEI FRAGEN GERNE WEITER:
☎ 08 41/96 66-6 38   08 41/96 66-6 57
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AMTLICHE MITTEILUNGEN

Infowanderung stößt auf  
großes Interesse
An die etwa 300 Interessierten waren zur Infowanderung 
durch das geplante Poldergebiet gekommen, zu der die In-
teressengemeinschaft gegen den Flutpolder Großmehring 
eingeladen hatte. 
Deren Sprecher Rüdiger Woog war daher bei seiner Begrü-
ßung auch ganz überwältigt: „Mit diesem Zuspruch haben 
wir nicht gerechnet! Ich bin begeistert!“ 

Der Großmehringer Bürgermeister Rainer Stingl hob bei 
seiner Ansprache hervor, dass der gesamte Großmehrin-
ger Gemeinderat – unabhängig von der Parteizugehörigkeit 
– sich einstimmig gegen den geplanten Flutpolder ausge-
sprochen habe und voll hinter der Interessengemeinschaft 
stehe. Auch die Landtagsabgeordnete und stellvertreten-
de CSU-Fraktionsvorsitzende Tanja Schorer-Dremel war 
der Einladung der Interessengemeinschaft gefolgt. In ih-
ren Grußworten wies sie auf die Notwendigkeit des Hoch-
wasserschutzes hin. „Aber alle getroffenen Maßnahmen 
müssen verhältnismäßig sein. Ob diese Verhältnismäßig-
keit beim Flutpolderbau gegeben ist, da bin ich mir nicht 
sicher“, tendierte sie mehr in Richtung der Interessenge-
meinschaft. 
Anschließend machten sich die Teilnehmer in fünf Grup-
pen auf zum Rundgang durch das südlich der Donau ge-
legene Poldergebiet. An verschiedenen Stationen gab es 
fachkundige Erklärungen von Mitgliedern der Interessen-
gemeinschaft. Erich Schneider sprach vor allem die riesi-
gen Dimensionen des Projekts an: „348 Hektar sollen mit 
10,2 Millionen m³ Wasser geflutet werden. Die geschätz-
ten Kosten sind 80 Millionen Euro!“ Auch auf zu erwar-
tende Giftrückstände im Grundwasser – Eriaggelände und 

PFC-Belastungen am Manchinger Flughafen waren hier die 
Stichworte – wies Schneider hin.
Alfons Kratzer, der Vorsitzende der Jagdgenossenschaft, 
und der Jäger Franz Schneider gingen auf die Naturschutz-
problematik ein. Rehe, Fasane, Hasen, Rebhühner, Wild-
schweine  und tausende Kleintiere hätten bei einer Flutung 
keine Chance, da das Gebiet von Paar und Donau einge-
schlossen sei. Teile des geplanten Gebiets sind zudem als 
FFH-Gebiet ausgewiesen. „Für diese Flächen ist keine Be-
standsänderung erlaubt,“ erklärte Schneider. Auch sei bei 
einer Flutung eine riesige Stechmückenplage zu erwarten. 
Bei den letzten Stationen machten Markus Dietrich und Jo-
sef Schmid auf die Auslaufproblematik aufmerksam. Die 
Paar sei hier völlig überfordert. Im Schnitt fließen etwa 9,5 
m³ Wasser in der Sekunde in der Paar, bei einer Entleerung 
des Polders innerhalb von angedachten  6 Tagen würden 20 
m³/Sek. dazukommen. „Das schafft die Paar nie! Es wird 
eher auf 3 – 4 Wochen hinauslaufen“, erwartet Dietrich. 
Auch die gewaltigen Dimensionen des neuen Paardamms 
wurden ebenso angesprochen wie die Auswirkungen des 
Polders auf den Grundwasserspiegel in Westenhausen, 
Manching und im Süden von Ingolstadt. Johann Brenner, 
ein Teilnehmer aus Ingolstadt, fasste die Veranstaltung so 
zusammen: „Es war sehr informativ, die Referenten aus-
gezeichnet vorbereitet. Ich würde mir auch von der Ingol-
städter Politik mehr Beachtung zu diesem Polder wünschen, 
denn es ist offensichtlich, dass es hier negative Auswirkun-
gen auf das Grundwasser geben wird!“�  (wal)
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INFORMATION ZUR 
GRUNDSTEUERREFORM AB 2025
Die für die Steuererklärung hinsichtlich der angekündig-
ten Grundsteuerreform benötigten Daten der Boden-
richtwerte werden laut Gutachterausschuss des Land-
kreises Eichstätt ca. Juni 2022 bekanntgegeben. Erst ab 
dem 1. Juli 2022 können die Angaben beim Finanzamt 
eingereicht werden. Ansprechpartner bei Fragen zur ge-
forderten Feststellungserklärung ist hier das Finanzamt 
Eichstätt. Sobald der Gemeindeverwaltung weitere In-
formationen hierzu vorliegen, werden wir Sie weiter un-
terrichten. Die Abgabefrist läuft nach derzeitigem Stand 
bis zum 31. Oktober 2022.

RATHAUS UND  
BIBLIOTHEK GESCHLOSSEN! 
Bitte beachten Sie, dass das Rathaus am  
Dienstag, 1.3.2022, für den Parteiverkehr  
geschlossen ist. Auch die Bibliothek bleibt  
an diesem Tag geschlossen.

!!
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Am 31. Januar 2022 verabschiedete sich Frau Rita Oberbauer, 
an ihrem 64. Geburtstag, in den wohlverdienten Ruhestand.
Sie war viele Jahre als Reinigungskraft in der Grund- und Mit-
telschule tätig. Erster Bürgermeister Rainer Stingl, gratulier-
te, dankte Frau Oberbauer für ihren Einsatz für die Gemeinde 
und überreichte ein Geschenk und eine Orchidee.

Das Großmehringer Rathaus ziert seit kurzer Zeit ein Gemein-
dewappen hergestellt aus buntem Tiffanyglas. Angebracht 
wurde es im Eingangsbereich direkt neben der Gemeindebi-
bliothek. Das Werk wurde vom einheimischen Künstler Hans 
Kratzer aus der Brahmsstr. 8 gefertigt. Zwei weitere Wappen 
werden in den nächsten Wochen am Kreisel Nord und am west-
lichen Eingang (beim Nahversorgungszentrum) angebracht.

Seit Wochen und Monaten schwellt derzeit die Diskussi-
on um die beiden Kliniken im Altmühltal, Kösching und 
Eichstätt.
Es wurden Leserbriefe, Stellungnahmen und Berichte 
abgedruckt.
Die Gemeinde Großmehring hat auf ihrer Sitzung am 
Dienstag, 21.12.2021, nachfolgenden einstimmigen 
Grundsatzbeschluss getroffen: „Der Gemeinderat Groß-
mehring spricht sich für den Erhalt der Klinik Kösching 
aus, um die direkte Akutversorgung in den Kommunen 
östlich von Ingolstadt bzw. im östlichen Landkreis Eich-
stätt auch weiterhin sicher gewährleisten zu können.“
In den nächsten Tagen erhalten Sie zu diesem Thema 
ein Infoblatt in ihren Briefkasten über den derzeitigen 
Stand der Diskussionen und um auf die Folgen einer 
möglichen Schließung der Akutversorgung der Klinik 
Kösching aufmerksam zu machen.
Der Gewerbeverein Kösching ist der Verfasser.

Beschwerden wegen Hundekot 
In letzter Zeit ist eine immer stärkere Verunreinigung land-
wirtschaftlicher Nutzflächen durch Hundekot festzustellen. 
Hierzu weist das Staatsministerium des Inneren auf Folgen-
des hin: Nach geltendem Naturschutzrecht ist es untersagt, 
landwirtschaftlich genutzte Flächen während der Nutzzeit 
(Zeit zwischen Saat/Bestellung und Ernte) außerhalb vor-
handener Wege ohne Zustimmung des Grundstückberech-
tigten zu betreten (Art.30 Abs.1 S.1 BayNatSchG). Darüber 
hinaus können Verunreinigungen von landwirtschaftlich 
genutzten Flächen durch Hundekot Ordnungswidrigkeiten 
gemäß Art.57 Abs.2 Nr.2 BayNatSchG darstellen. Den Hun-
debesitzern wird deshalb empfohlen, ihre Hunde unabhän-
gig von Rasse und Größe in den betroffenen landwirtschaft-
lichen Bereichen auf freiwilliger Basis anzuleinen. 
Liebe Hundebesitzer, es gibt Stellen, die bevorzugt als Hun-
detoilette benutzt werden. Dazu zählen u. a. die Geh- und 
Radwege an den Ortsein- und -ausgängen, an der Schule, 
an Kindergärten, der Weg zu unserer Bergkapelle, die unbe-
bauten Grundstücke im Baugebiet Nordwest und die Hun-
depromenade „Am Laimberg“. Es häufen sich immer mehr 
die Beschwerden über Verunreinigungen durch Hundekot 
auf Privatgrundstücken. Als Hundebesitzer hat man Pflich-
ten, u.a. den Hundekot sofort zu beseitigen. Wenn Kinder 
– oder auch man selbst – in das „Hundegold“ tritt, packt ei-
nen doch die Wut auf die Vierbeiner und insbesondere auf 
deren Halter. Bitte bedenken Sie das. 
Sollte man jemanden mit seinem Hund auf frischer Tat er-
tappen, am besten die Hundebesitzer unverzüglich anspre-
chen. Unbelehrbare Hundebesitzer dürfen der Gemeinde-
verwaltung (Telefon 0 84 07 / 92 94-0) gemeldet werden.
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Festsetzung der Müllabfuhr- und 
Niederschlagswassergebühren für 
das Jahr 2022
Abrechnung 2021 und Neufestsetzung der viertel-
jährlichen Abschläge auf die voraussichtlichen 
Wasser- und Kanalgebühren für das Jahr 2022
Wie im Jahr 2021 werden die Müllabfuhrgebühren für das 
Jahr 2022 mit gesondertem Bescheid festgesetzt. Aus dem 
Gebührenbescheid sind die Zahl der auf dem Grundstück 
vorhandenen Müllgefäße zu ersehen, die mit dem Jahresbe-
trag multipliziert, die Jahresgebühren ergeben, die in vier-
teljährlichen Raten erhoben werden. Änderungen der Zahl 
und Größe der Müllgefäße werden durch einen gesonderten 
Änderungsbescheid, in dem das jeweilige Änderungsdatum 
angegeben ist, festgesetzt. 
Laut Gebührensatzung für die öffentliche Abfallentsorgung 
des Landkreises Eichstätt vom 24.11.2021 ergeben sich ab 
dem 01.01.2022 folgende geänderten Gebühren:

Abfallbehältnis Monatliche  
Gebühr bis 
31.12.2021

Monatliche  
Gebühr ab 
01.01.2022

Restmülltonne 60 l  
(14-tägige Leerung)

6,00 € 6,89 €

Restmülltonne 120 l  
(14-tägige Leerung)

9,70 € 11,47 €

Restmülltonne 240 l  
(14-tägige Leerung)

18,00 € 20,62 €

Restmülltonne 1.100 l  
(14-tägige Leerung)

83,40 € 100,10 €

Restmülltonne 1.100 l  
(wöchentliche Leerung)

166,90 € 200,20 €

Restmülltonne 1.100 l  
(vierwöchentliche Leerung)

41,70 € 50,05 €

Restmüllsack blau 3,40 € 4,40 €
Papiersack 2,00 € 3,50 €
Zusätzliche Papiertonne 120 l 
(vierwöchentliche Leerung)

1,00 € 1,32 €

Zusätzliche Papiertonne 240 l  
(vierwöchentliche Leerung)

2,00 € 1,48 €

Zusätzliche Papiertonne 
1.100 l  
(vierwöchentliche Leerung)

7,50 € 5,54 €

Mit der Abrechnung der Wasser- und Kanalgebühren für 
das Jahr 2021 werden die Gebührenabschläge für das Jahr 
2022 (1. bis 4. Kalendervierteljahr) festgesetzt. 
Soweit bei den Abschlägen größere verbrauchsbedingte 
Änderungen zu erwarten sind, können die Abschläge auch 
während des Jahres angepasst werden. Bitte wenden Sie 
sich dazu an die Gemeindeverwaltung (Frau Press, E-Mail: 
sandra.press@grossmehring.de, Tel.: 0 84 07 / 92 94-22 und 
Frau Uhle, E-Mail: stefanie.uhle@grossmehring.de, Tel.: 
0 84 07 / 92 94-29).
Die Niederschlagswassergebühren für das Jahr 2022 wer-
den nicht mit erneutem Bescheid festgesetzt. Änderungen 
an den befestigten Flächen werden durch einen gesonderten 
Bescheid, in welchem das jeweilige Änderungsdatum ange-
geben ist, festgesetzt.

Mit dem Neubau vom Rathaus gibt es für die Gemeinde 
Großmehring nun auch endlich ein eigenes Trauungszim-
mer. Dieses bietet Platz, neben dem Brautpaar und zwei 
Trauzeugen für 20 Sitzplätze und bei Bedarf auch noch 
reichlich Stehplätze. Alle Infos zum Heiraten im neuen Rat-
haus finden Sie auf unserer Homepage unter: 
www.grossmehring.de/standesamtliche-hochzeit- 
in-grossmehring
Für das neue Trauzimmer sind wir nun auf der Suche 
nach einem Klavier. Sollten Sie ein Klavier zuhause haben 
und es gerne abgeben wollen, können Sie sich gerne an 
die Gemeindeverwaltung, Frau Kloiber (E-Mail: katharina. 
kloiber@grossmehring.de, Tel.: 0 84 07/ 92 94-31) wenden. 
Im Frühjahr wird auch unser neu angelegter Traugarten fer-
tiggestellt und eröffnet. 

FUNDGEGENSTÄNDE
•	 	1 Einzelschlüssel, gefunden Spielplatz Nord-West

•	1 Teddybär mit Pflasteraufnäher, gefunden in der 
Starkstraße 

Die empfangsberechtigten Personen werden gebeten, 
die genannten Gegenstände im Rathaus, Zimmer 7, EG, 
abzuholen. Zur Abholung und Besichtigung von Fahr-
rädern bitten wir Sie, einen Termin unter 0 84 07 / 92 94-
12 zu vereinbaren. 
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AKTUELLES VOM BAUHOF
FÄLLUNGEN VON BÄUMEN IM GEMEINDEBEREICH

Wie es schon im Donaukurier und auf der Homepage be-
kannt gegeben wurde, mussten diesen Winter einige Bäume 
im Gemeindebereich gefällt werden. Unter anderem in der 
Kriegsstraße, beim Zwischenwerk Nr. 5 Großmehring, Su-
detenstraße, am Schotterweg vorm Kreisverkehr beim Bau-
hof, Richtung am Gensberg und einige weitere. Viele die-
ser Bäume wurden von einem externen Baumprüfer, aus 
Gründen der Verkehrssicherheit, zur Fällung freigegeben. 
Natürlich werden dafür zeitnah Ersatzpflanzungen vorge-
nommen. Aufgrund der hohen Anzahl, der Wirtschaftlich-
keit und auch viele Problembaumfällungen, wurden eini-
ge Firmen zur Unterstützung beauftragt. Bis Ende Februar 
müssen die Fällungsarbeiten aus artenschutzrechtlichen 
Gründen abgeschlossen sein. Voraussichtlich werden im 
nächsten Amtsblatt wieder Holzverkäufe veröffentlicht.

SILO-UMBAU BEINAHE ABGESCHLOSSEN

Damit dem Bauhof im Winter das Streusalz nicht ausgeht, 
wurde nach Gemeinderatsbeschluss ein drittes Salzsilo für 
den Bauhof beschafft. Dadurch können künftig insgesamt 
150 Kubikmeter Trockensalz gelagert werden. Als weiterer 
Vorteil ist die neue Durchfahrtsbreite von 3,5 Metern anzu-

sehen, wodurch es auch mit den LKW nicht zu eng wird. 
Durch die neu geschaffene Durchfahrt ist künftig eine Salz-
ladung ohne Rückwärtsfahren möglich; hiermit soll auch 
die Unfallgefahr minimiert werden. Das bestehende Silo mit 
einer Durchfahrtsbreite von 3,0 Metern wurde nach Theiß-
ing versetzt. Dadurch ist ein schnelleres Nachladen mög-
lich und die Räum- und Streuzeiten können reduziert wer-
den. Für den Umbau hat der LKW des Bauhofes leider nicht 
mehr ausgereicht und die großen Brüder wurden zur Un-
terstützung geholt.

HOLZKREUZ AM ERL BAU

In einer schnellen Aktion wurde das Wegekreuz Ecke Kö-
schinger Straße/ Zieglerweg vom Bauhof abgebaut. Auf-
grund des lockeren Kupferdaches und des schlechten Allge-
meinzustandes wurde das Kreuz kurzfristig in den Bauhof 
geholt. Dadurch ist die Verkehrssicherheit gewahrt und das 
Kreuz soll zeitnah restauriert werden. Bei dem Abbau ha-
ben sich die Vorteile des LKWs mit Ladekran wieder gezeigt.

INFORMATION  
ZU DEN NEUEN DIGITALEN 
WASSERZÄHLERN
Der Wechsel der neuen digitalen Wasserzähleruh-
ren ist nicht kostenpflichtig! Es wird eine monatliche 
Grundgebühr abgerechnet, gleich ob digitaler Zäh-
ler oder analoger Zähler. Weiter wird die verbrauch-
te Wasser- und Abwassermenge zur Abrechnung ge-
bracht.
Durch die zum 01.01.2021 geänderten Beitrags- 
und Gebührensatzungen zur Wasserabgabesatzung 
(BGS-WAS) und zur Entwässerungssatzung (BGS-
EWS) der Gemeinde Großmehring (abgedruckt im 
Amtsblatt Januar 2021) gelten ab dem 01.01.2021 
neue Gebührensätze. 
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KINDERFOTOPREIS 2022
Was: 	� Der Fotowettbewerb für Kinder von  

3 – 12 Jahren in München/ Oberbayern

Thema: 	 Laufen, fliegen, springen, drehen…!

Einsendeschluss: 	31. Mai 2022
Preisverleihung: 	 14. Juli 2022

Weitere Infos & Einreichen der Fotos:
http://www.kinderfotopreis.de/ 
muenchen-und-oberbayern/

Foto-Tipps & Erklär-Clips:  
https://www.kinderfotopreis.de/ 
foto-tipps/

Alle Informationen zur Aktion erhalten Sie auch  
auf unserer Homepage  
www.grossmehring.de/kinderfotopreis-2022

Die Bauverwaltung informiert:
Die Gemeinde Großmehring bietet ein umfangreiches Angebot 
für ihre Bürgerinnen und Bürger, sowohl als attraktiver Wohn- 
und Arbeitsstandort als auch mit ihren verschiedenen kulturellen, 
sportlichen und bürgerschaftlichen Angeboten.
Die Verwaltung erhält daher immer wieder Anfragen nach Bau-
plätzen, sei es von Menschen, die nach Großmehring und seinen 
Ortsteilen ziehen oder auch bei Neubau hierbleiben wollen. Wir 
bemühen uns, mit verschiedenartigen Baugrundstücken den un-
terschiedlichen Interessenlagen gerecht zu werden. Immer wieder 
wird dabei auch der Wunsch nach einem Bauplatz im gewachsenen 
Siedlungsbereich (Innenbereich) geäußert.
Gleichzeitig liegt es natürlich auch im Interesse der Gemeinde, dass 
freie Grundstücke in bereits erschlossenen Siedlungsbereichen be-
baut werden, damit die technische Erschließung (Kanal, Strom, 
Gas) ausreichend ausgelastet und effizient genutzt wird. Es geht 
um Kostenersparnisse für die Kommune, aber auch für die einzel-
nen Bürger bzw. Anlieger. Zur Erhaltung lebendiger Ortskerne und 
eines attraktiven Ortsbildes gehört es zudem, Baulücken zu schlie-
ßen, und hier z. B. neue Wohnraumangebote für junge Menschen, 
Familien oder älterer Bevölkerungsteile zu schaffen.
Die Gemeinde Großmehring verfügt bereits über eine fundier-
te Baulückenerfassung durch die Flächenmanagement-Daten-
bank, die auf dem Baulandkataster (Flurstücksnummer, Straße 
und Grundstücksgröße) aufbaut. Die Anzahl der in der Gemeinde 
Großmehring und seinen Ortsteilen vorhandenen möglichen Bauf-
lächen im Siedlungsbestand ist beträchtlich (ca. 230)! Ziel der Ge-
meinde Großmehring ist es, mit geeigneten Angeboten zu einer 
Schließung von Baulücken beizutragen und die Lebens- und Auf-
enthaltsqualität im Ort langfristig zu erhalten. Zudem möchten wir 
interessierte Eigentümer/innen unterstützen, Ihr Grundstück einer 
Nutzung zuzuführen, und die Bürger/-innen über die Maßnah-
men der Innenentwicklung informieren. Über die bereits erfolgte 
grundlegende Bestandsaufnahme mit der Flächenmanagement-Da-
tenbank auf Basis des Baulandkatasters und allgemein zugängli-
cher Information aus dem BayernAtlas hinaus soll daher mittels 
einer Befragung herausgefunden werden, ob die Eigentümer/in-
nen eine Beratung (z. B. zur Grundstücksnutzung) wünschen und/
oder evtl. eine Veräußerung oder die Bebauung des Grundstücks 
beabsichtigen. 
Zweck der Befragung ist es, im Rahmen des sparsamen Umgangs 
mit Grund und Boden in der Gemeinde mit Hilfe des kommunalen 
Flächenmanagements einen Überblick über ggf. verfügbare Baulü-
cken zu bekommen. Der Rücklauf der Fragebögen wird zusammen 
mit den schon vorhandenen Daten in die Flächenmanagement-Da-
tenbank eingepflegt. Soweit gewünscht, bieten wir den Eigentü-
mern/innen eine kostenlose Beratung an. 
Die Befragung ist freiwillig und verpflichtet Sie zu nichts, die 
Regelungen zum Datenschutz werden streng beachtet. Bei 
Nichtbeantwortung oder einer ablehnenden Rückmeldung ent-
stehen Ihnen keinerlei Nachteile.
Sie als Eigentümer/in einer solchen Baulücke erhalten daher in 
den nächsten Tagen/Wochen einen Fragebogen, der uns über Ihre 
entsprechenden Interessen und Bedürfnisse Aufschluss geben soll. 
Die Angaben in den Fragebögen werden streng vertraulich und 
datenschutzkonform verwendet. Selbst wenn Sie zu der einen 
oder anderen Frage keine Auskunft geben können oder möchten, 
sind wir für die Bearbeitung der anderen Fragen dankbar. 
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns den Fragebogen ausge-
füllt bis zum Dienstag, 31.05.2022, zurückschicken. Sie können 
den Fragebogen selbstverständlich auch direkt im Rathaus (Bau-
verwaltung, 1. OG, Zi. 12, Herr Stefan Schöls) abgeben, in den 
Briefkasten des Rathauses (Marienplatz 10, 85098 Großmehring), 
einwerfen, uns per Email (poststelle@grossmehring.de) oder per 
Telefax (0 84 07 / 92 94-10) übermitteln.
Sollten Sie Fragen konkret zum Fragebogen oder zum Projekt all-
gemein haben, wenden Sie sich bitte an Herrn Stefan Schöls bei 
der Gemeinde Großmehring, Tel. 0 84 07 / 92 94-18, Email: stefan.
schoels@grossmehring.de.
Wir bedanken uns schon jetzt recht herzlich für Ihre Mitarbeit.

KLEINANZEIGEN

Suche 2 ZKB
in Großmehring

und Umgebung, bis 500,– € kalt.
Tel. 0162/2945634

Suche deutschsprachige

Zugehfrau/Putzhilfe (m/w/d)
2–3 Std. wöchentlich nach Bedarf.

Tel.: 08407-1314
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Die Gemeinde Großmehring erlässt aufgrund der Art. 2 und 8 des 
Kommunalabgabengesetzes folgende Satzung über die Erhebung 
von Benutzungsgebühren für den Besuch der gemeindlichen Kin-
dertageseinrichtungen (Kindertageseinrichtungs-Gebührensatzung):

§ 1 Gebührenerhebung
Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der gemeindlichen Kindertages-
einrichtungen Benutzungsgebühren (Besuchsgebühren) und für die Inan-
spruchnahme des Kindergartenbusses (Teilnahme an der von der Gemein-
de angebotenen Beförderung der Kindergartenkinder aus den Ortsteilen) 
Beförderungsgebühren. Für die Teilnahme an der Mittagsverpflegung wer-
den pauschale Verpflegungsgebühren (Essensgeld) erhoben. Die Gebühren 
werden durch Bescheid festgesetzt. Der Bescheid kann bestimmen, dass 
die Festsetzung für das ganze Besuchsjahr gilt.

§ 2 Gebührentatbestand
(1) �Die Gebührenschuld entsteht erstmals mit der Aufnahme des 

Kindes in der Kindertageseinrichtung. Die Verpflegungsgebüh-
ren entstehen erstmals mit der Anmeldung zur Teilnahme an 
der Mittagsverpflegung; danach jeweils fortlaufend mit Beginn 
des Folgemonats. Die Gebührenschuld entsteht jeweils rück-
wirkend zum Anfang des Monats.

(2) �Benutzungsgebühren werden erhoben für den regelmäßigen Be-
such der Kindertageseinrichtung. Sie werden für zwölf Kalen-
dermonate erhoben. Die pauschalen Verpflegungsgebühren (Es-
sensgeld) werden für elf Monate (September bis Juli) erhoben. 
Im Betreuungsvertrag werden die Buchungszeiten festgelegt.

(3) �Die Gebührenpflicht besteht auch im Fall vorübergehender 
Erkrankung fort, es sei denn, dass das Kind wegen der Er-
krankung aus der Kindertageseinrichtung entlassen wird. Bei 
einem stationären Aufenthalt von mehr als einem vollen Ka-
lendermonat werden gegen einen schriftlichen Nachweis der 
stationären Einrichtung die Benutzungsgebühr sowie die Ver-
pflegungsgebühr erstattet.

(4) �Darüber hinaus sind die Gebühren bei behördlich angeordneten 
Schließungen, Betretungs- und/oder Betreuungsverboten, Qua-
rantänemaßnahmen für Kinder o.ä. weiterhin zu entrichten. So-
weit Dritte (z. B. Staat oder Kommune) Ersatzleistungen hierfür zur 
Verfügung stellen, welche anstelle der fortlaufenden Gebührenzah-
lungen dem jeweiligen Träger erbracht werden, entfällt im Umfang 
dieser Ersatzleistungen die Gebührenpflicht der Gebührenschuldner.

§ 3 Gebührenschuldner
(1) 	Gebührenschuldner sind
	 a) die Personensorgeberechtigten des Kindes,
	 b) �die Person, die das Kind zur Aufnahme in die Kindertages-

einrichtung angemeldet hat.
(2) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 4 Gebührenmaßstab
Bei den Kindertageseinrichtungen im Sinne des BayKiBiG richtet 
sich die Benutzungsgebühr nach der Dauer des durchschnittlichen 
täglichen Besuchs der Kindertageseinrichtung entsprechend den ge-
buchten Buchungszeiten. Bei der Mittagsbetreuung richtet sich die 
Benutzungsgebühr nach der Anzahl der Betreuungstage pro Woche 
in der jeweiligen Gruppe. Die pauschale Verpflegungsgebühr rich-
tet sich nach der Anzahl der Tage pro Woche, an denen am von der 
Einrichtung angebotenen Mittagessen teilgenommen wird.

§ 5 Gebührensatz
(1) �Die Benutzungsgebühren in den Kindertageseinrichtungen im 

Sinne des BayKiBiG betragen monatlich

für durchschnittliche 
tägliche Betreuungs­
zeiten von

für eine  
wöchentliche Be­
treuungszeit von

im
Kinder­
garten

im
Hort

in der
Kinder­
krippe

mehr als 3 einschl.  
4 Stunden 

16 bis 20 Stunden 95 € 90 € 170 €

mehr als 4 einschl.  
5 Stunden 

21 bis 25 Stunden 105 € 100 € 190 €

mehr als 5 einschl.  
6 Stunden 

26 bis 30 Stunden 115 € 110 € 210 €

mehr als 6 einschl.  
7 Stunden 

31 bis 35 Stunden 125 € 230 €

mehr als 7 einschl.  
8 Stunden 

36 bis 40 Stunden 135 € 250 €

mehr als 8 einschl. 
9 Stunden 

41 bis 45 Stunden 145 € 270 €

Für Krippenkinder (Kinder unter drei Jahren), die einen Kindergar-
ten besuchen, entspricht der Gebührensatz bis zu dem Monat, in 
dem sie drei Jahre alt werden, der Benutzungsgebühr für die Kin-
derkrippe. Für die Ferienbetreuung im Hort wird eine Gebühr von 
12 € pro gebuchtem Ferientag erhoben.
(2) �Die Benutzungsgebühren in der Mittagsbetreuung betragen 

monatlich

für die  
Betreuung

Gruppe
Mittags- 

betreuung  
bis 14.00 Uhr

Gruppe
Verlängerte  

Mittagsbetreuung  
bis 15.30 Uhr

an einem Tag pro Woche   9 € 11 €

an zwei Tagen pro Woche 18 € 22 €

an drei Tagen pro Woche 27 € 33 €

an vier Tagen pro Woche 36 € 44 €

an fünf Tagen pro Woche 45 € 55 €

(3) �Neben der in Absatz 1 und 2 genannten Benutzungsgebühr ist 
für die Teilnahme an der Mittagsverpflegung eine pauschale 
Verpflegungsgebühr (Essensgeld) pro Monat zu entrichten. Die 
Gebühren richten sich jeweils nach dem Einkaufspreis beim je-
weiligen Caterer und betragen monatlich

für die Anzahl 
der Teilnah­
men am  
Mittagessen

Kinder­
garten 
Regen­
bogen

Kinder­
garten 
Eulen­
nest 

Demling

Hort + 
Mittags­
betreu­

ung

Kinder- 
krippe 
Puste- 
blume

Kinder- 
krippe + 
Kinder­
garten 

Sonnen­
blume

an einem Tag 
pro Woche 

11 €   8 €   9 € 12 € 11 €

an zwei Tagen 
pro Woche

21 € 15 € 18 € 24 € 21 €

an drei Tagen 
pro Woche 

30 € 23 € 28 € 36 € 30 €

an vier Tagen 
pro Woche

40 € 31 € 37 € 48 € 40 €

an fünf Tagen 
pro Woche

51 € 38 € 46 € 60 € 51 €

(3) �Für die Inanspruchnahme des Kindergartenbusses wird ein Be-
förderungsentgelt von monatlich 30 € erhoben.

§ 6 Gebührenermäßigung
(1) �Besuchen mehrere Kinder aus einer Familie (auch Stief- oder 

Halbgeschwister) gleichzeitig die gleiche Kindertageseinrichtung, 
so wird die Besuchsgebühr für das zweite Kind auf die Hälfte er-
mäßigt, für das dritte Kind wird keine Besuchsgebühr erhoben.

(2) �Ermäßigung aus sozialen Gründen kann darüber hinaus auf 
Antrag gewährt werden, wenn die Erhebung der vollen Gebühr 
unbillig wäre. Dem Antrag ist eine Bescheinigung über das 
Einkommen beizufügen (Gehaltsabrechnung, Lohnsteuerkar-
te, Einkommensteuerbescheid). Der Antrag samt Nachweisen 
ist beim Landratsamt Eichstätt, Amt für Familie und Jugend, 
einzureichen.

(3) �Für Kinder, die die Voraussetzungen des Art. 23 Abs. 3 Bay-
KiBiG erfüllen, wird der vom Freistaat Bayern zur Entlastung 
der Familien gewährte Zuschuss auf den Gebührensatz nach 
§ 5 Abs. 1 angerechnet. Die Anrechnung ist auf die Höhe der 
festzusetzenden Besuchsgebühr und einer eventuellen Gebüh-
renermäßigung für Geschwisterkinder nach Abs. 1 begrenzt.

§ 7 Fälligkeit
Die Besuchs-, Beförderungs- und Verpflegungsgebühren sind spä-
testens zum 15. eines jeden Monats im Voraus an die Gemeinde zu 
bezahlen. Die Gebühr für die Ferienbetreuung ist zum 29. August, 
bei Abmeldung während des Jahres, zum Tag der Abmeldung fällig.

§ 8 Auskunftspflichten
Die Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Gemeinde die Gründe für 
die Höhe der maßgeblichen Veränderungen unverzüglich zu melden 
und über den Umfang der Veränderungen Auskunft zu erteilen. Dies 
gilt insbesondere, soweit Ermäßigungen beansprucht werden (§ 6).

§ 9 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.09.2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Satzung vom 21.01.2015 außer Kraft.
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Die Gemeinde Großmehring erlässt auf Grund der Artikel 23 und 
24 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 
(GO) folgende Benutzungssatzung: 

§ 1 Trägerschaft und Zweckbestimmung
(1) �Die Gemeinde betreibt Kindertageseinrichtungen als öffentliche 

Einrichtungen. Ihr Besuch ist freiwillig.
(2) �Die gemeindlichen Kindertageseinrichtungen sind mit Ausnah-

me der Mittagsbetreuung Einrichtungen im Sinne des Bayeri-
schen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes (BayKiBiG). 
Die Mittagsbetreuung ist eine Einrichtung im Sinne des Baye-
rischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen 
(BayEUG).

(3	� Gemeindliche Kindertageseinrichtungen sind
	 a) �die Kinderkrippe „Pusteblume“ und die Kinderkrippe „Son-

nenblume“ für Kinder überwiegend mit einem Lebensalter 
von einem Jahr bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres 
im Betreuungsjahr (Art. 2 Abs. 1 Nr. 1 BayKiBiG),

	 b) �die Kindergärten „Regenbogen“ und „Sonnenblume“ in 
Großmehring und der Kindergarten „Eulennest“ in Demling 
für Kinder überwiegend ab dem vollendeten dritten Lebens-
jahr bis zur Einschulung (Art. 2 Abs. 1 Nr. 2 BayKiBiG),

	 c) �der Hort und die Mittagsbetreuung für überwiegend schul-
pflichtige Kinder bis einschließlich der 4. Klasse (Art. 2 Abs. 
1 Nr. 3 BayKiBiG bzw. Art. 31 Abs. 3 BayEUG).

§ 2 Personal
(1) �Die Gemeinde stellt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmun-

gen das für den ordnungsgemäßen Betrieb der Kindertagesein-
richtungen erforderliche Personal.

(2) �Die Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder in den Kin-
dertageseinrichtungen wird durch geeignetes Personal sicher-
gestellt.

§ 3 Elternbeirat
(1) �Für jede Kindertageseinrichtung im Sinne des BayKiBiG ist je-

weils ein Elternbeirat zu bilden.
(2) �Aufgaben und Befugnisse ergeben sich aus Art. 14 BayKiBiG.

§ 4 Anmeldung
(1) �Die Aufnahme des Kindes in die Kindertageseinrichtung setzt 

die schriftliche Anmeldung durch die Personensorgeberech-
tigten voraus. Bei der Anmeldung sind die erforderlichen An-
gaben zur Person des aufzunehmenden Kindes und des/der 
Personensorgeberechtigten zu machen. Änderungen beim Per-
sonensorgerecht sind unverzüglich mitzuteilen.

(2) �Die Anmeldung für die Kindertageseinrichtungen erfolgt für 
das kommende Betreuungsjahr (§ 13) jeweils zu einem geson-
dert bekannt gegebenen Termin. Der Anmeldetermin wird im 
Amtsblatt der Gemeinde Großmehring bekannt gegeben. Eine 
spätere Anmeldung während des Betreuungsjahres ist nur in 
Ausnahmefällen möglich.

(3) �Bei der Anmeldung des Kindes haben die Personensorgebe-
rechtigten verbindlich im Voraus Buchungszeiten für das Be-
treuungsjahr festzulegen (Betreuungsvertrag). Buchungszeit 
ist die Zeit, in der das Kind die Einrichtung regelmäßig be-
sucht. Um die Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder 
sicherstellen zu können, werden für die Kindertageseinrich-
tungen im Sinne des BayKiBiG Mindestbuchungszeiten fest-
gelegt (§ 8).

§ 5 Aufnahme
(1) �Über die Aufnahme der angemeldeten Kinder entscheidet die 

Gemeinde im Benehmen mit der Leitung der Kindertagesein-
richtung. Es besteht kein Anspruch auf Aufnahme in eine be-
stimmte Kindertageseinrichtung. Die Gemeinde teilt die Ent-
scheidung den Personensorgeberechtigten unverzüglich mit.

(2) �Die Aufnahme in die Kindertageseinrichtungen erfolgt nach 
Maßgabe der verfügbaren Plätze. Sind nicht genügend freie 
Plätze verfügbar, so wird die Auswahl unter den in der Ge-
meinde wohnenden Kindern nach folgenden Dringlichkeitsstu-
fen getroffen:

	 1. Kinder, die im nächsten Jahr schulpflichtig werden;
	 2. �Kinder, deren Väter oder Mütter alleinerziehend und berufs-

tätig sind;
	 3. �Kinder, deren Familien sich in einer besonderen Notlage be-

finden;
	 4. Kinder, deren Eltern beide berufstätig sind.
Zum Nachweis der Dringlichkeit sind auf Anforderung entspre-
chende Belege beizubringen.

(3) �Die Aufnahme erfolgt für die in der Gemeinde wohnenden Kin-
der unbefristet.

(4) �Auswärtige Kinder können aufgenommen werden, soweit und 
solange freie Plätze verfügbar sind. Die Aufnahme beschränkt 
sich auf das jeweilige Betreuungsjahr. Sie kann widerrufen 
werden, wenn der Platz für ein Kind aus dem Gemeindegebiet 
benötigt wird.

§ 6 Abmeldung
(1) �Das Kind scheidet aus einer Kindertageseinrichtung aus durch 

Abmeldung, Ausschluss nach § 12 oder wenn es nicht mehr 
dem Benutzerkreis der jeweiligen Einrichtung nach § 1 Abs. 
3 angehört.

(2) �Die Abmeldung erfolgt durch schriftliche Erklärung der Perso-
nensorgeberechtigten bei der Gemeinde oder der Leitung der 
Kindertageseinrichtung. Die Abmeldung ist unter Einhaltung 
einer Frist von vier Wochen jeweils zum Monatsende zulässig. 
Während der letzten beiden Monate des Kindergartenjahres ist 
eine Kündigung, außer bei Wegzug, nur zum Ende des Kinder-
gartenjahres zulässig.

§ 7 Öffnungszeiten
(1) �Die jeweiligen Öffnungszeiten der Kinderkrippen und Kinder-

gärten werden durch die Einrichtungen bekanntgegeben. Der 
Hort ist während der Schulzeit von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
geöffnet. In der Ferienzeit der Schule ist der Hort von 07:30 
Uhr bis 16:00 Uhr geöffnet. Die Mittagsbetreuung bis 14 Uhr 
ist während der Schulzeit von 11:00 bis 14:00 Uhr geöffnet. 
Die verlängerte Mittagsbetreuung bis 15:30 Uhr ist während 
der Schulzeit von 11:00 bis 15:30 Uhr geöffnet.

(2) �Die Ferienbetreuung im Hort steht auch für Kinder der Mit-
tagsbetreuung zur Verfügung, sofern und solange freie Plätze 
verfügbar sind.

(3) �Jede Kindertageseinrichtung legt Schließtage fest, in der die 
Kindertageseinrichtung geschlossen ist. Im Monat August 
bleiben die Kindertageseinrichtungen bis zu drei Wochen ge-
schlossen. Sonstige betriebsbedingte Schließzeiten werden von 
der Gemeinde mit der Leitung der jeweiligen Kindertagesein-
richtung rechtzeitig bekannt gemacht.

§ 8 Mindestbuchungszeit, Betreuungsvertrag
(1) �Um eine regelmäßige Bildung, Erziehung und Betreuung der 

Kinder in den Kindertageseinrichtungen im Sinne des BayKi-
BiG sicherzustellen, werden folgende Mindestbuchungszeiten 
festgelegt:

	 a)	 Kinderkrippe: 	� 20 Stunden pro Woche und dabei mindes-
tens vier Stunden pro Tag. Die Kinder müs-
sen an mindestens vier Tagen pro Woche 
anwesend sein.

	 b)	 Kindergärten: 	�20 Stunden pro Woche und dabei mindes-
tens vier Stunden pro Tag. Die Kinder müs-
sen an mindestens vier Tagen pro Woche 
anwesend sein.

	 c)	 Hort: 	� tageweise Buchung, mindestens 16 Stun-
den pro Woche. Die Kinder müssen an min-
destens drei Tagen pro Woche anwesend 
sein.

(2) �Im Rahmen der Öffnungszeiten haben die Personensorgebe-
rechtigten die Möglichkeit, über die tägliche bzw. wöchentli-
che Mindestnutzungszeit hinaus weitere Nutzungsstunden 
(Betreuungszeiten) zu buchen. In der für Kindergärten fest-
gelegten Kernzeit sollen alle Kinder gemeinsam am Leben der 
Einrichtung teilnehmen. Die Kernzeit ist daher verbindlich für 
jedes Kind zu buchen.

(3) �Die Buchungszeit und die Einzelheiten des Benutzungsverhält-
nisses werden in einem Betreuungsvertrag festgelegt, der bei 
Aufnahme des Kindes zwischen den Personensorgeberechtig-
ten und der Gemeinde abzuschließen ist.

(4) �Die Änderung der Buchungszeiten ist in begründeten Ausnah-
men jeweils zum Monatsanfang unter Einhaltung einer Frist 
von zwei Wochen zulässig.

§ 9 Verpflegung
Kinder, die über Mittag die Kindertageseinrichtungen besuchen, er-
halten dort auf Antrag ein Mittagessen.

§ 10 Regelmäßiger Besuch
(1) �Die Kindertageseinrichtungen im Sinne des BayKiBiG können 

die Bildungs- und Erziehungsaufgaben nur dann sachgerecht 
erfüllen, wenn das Kind die Einrichtung regelmäßig besucht. 
Die Personensorgeberechtigten sind daher verpflichtet, für den 
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„Heimat ist ein Gefühl –  
je sauberer die Heimat,  
umso besser das Gefühl“

Da letztes Jahr mit dem Firmenprogramm „Watermark“ von 
Xylem insgesamt 41 Müllsäcke im Wertstoffhof angenom-
men wurden, haben wir uns dazu entschlossen, die Aktion: 
„Saubere Heimat“ zu wiederholen.
In Kooperation mit Xylem ruft die Gemeinde alle Bürgerin-
nen und Bürger Großmehrings dazu auf mitzumachen. So 
funktionierts: Jede/r BürgerIn in Großmehring kann dazu 
beitragen, seine/ihre Umwelt und Lebensraum sauber zu 
halten und von unerwünschtem Unrat zu befreien. Im kom-
pletten Monat März haben Sie also Zeit bei ihrem täglichen 
oder gezielten Spaziergang den Müll der Umgebung zu be-
seitigen. Besonders nach den Stürmen im zeitigen Frühjahr 
wurde viel Müll verteilt und ist jetzt an Wegen, Wiesen und 
Spielplätzen zu finden.
Die Gemeinde stellt bei Bedarf Müllzangen zur Verfügung, 
diese können im Rathaus, im Bürgerservice (EG, Zimmer 2) 
ausgeliehen werden. 
Anschließend kann man den gesammelten Müll (bitte kein 
eigener Restmüll) im Bereich des Wertstoffhofes Groß-
mehring zu den bekannten Öffnungszeiten abgeben. Als 

kleine „Belohnung“ 
gibt es einen Ein-
kaufsgutschein von 
der Metzgerei Batz, 
der bei Müllabgabe 
von den Gemeinde-
mitarbeitern ausge-
händigt wird. Dieser 
ist dann bis 30. Ap-
ril 2022 gültig. 

Wir hoffen auf  
gutes Wetter zum 
Sammeln, viele  
volle Müllsäcke 
und danach eine 
saubere Heimat.

regelmäßigen Besuch unter Beachtung der maßgeblichen Öff-
nungszeiten und der gebuchten Betreuungszeiten zu sorgen. 
Kann ein Kind die Kindertageseinrichtung oder die Mittagsbe-
treuung nicht besuchen oder erst verspätet gebracht werden, 
ist die Leitung der Kindertageseinrichtung bzw. der Mittagsbe-
treuung unverzüglich zu verständigen.

(2) �Die Personensorgeberechtigten haben für die Betreuung der 
Kinder auf dem Weg zur und von der Kindertageseinrich-
tung zu sorgen. Im Bereich von Kinderkrippe und Kindergar-
ten muss eine persönliche Übergabe des Kindes an das Erzie-
hungspersonal bzw. an die abholenden Personen stattfinden. 
Das Kind darf einer zuverlässigen Person über 14 Jahren im 
Bereich von Kinderkrippe bzw. einer Person über 12 Jahren 
im Bereich von Kindergarten nur übergeben werden, wenn 
die Personensorgeberechtigten diesem vorher schriftlich zu-
gestimmt haben.

§ 11 Krankheit, Anzeige

(1) �Kinder, die erkrankt sind, dürfen die Kindertageseinrichtung 
während der Dauer ihrer Erkrankung nicht besuchen. 

(2) �Erkrankungen sind der Leitung der Kindertageseinrichtung 
unverzüglich, möglichst unter Angabe des Krankheitsgrundes 
mitzuteilen. Dabei sollte die voraussichtliche Dauer der Erkran-
kung angegeben werden. 

(3) �Leidet das Kind an einer ansteckenden bzw. übertragbaren 
Krankheit, ist die Kindertageseinrichtung von der Erkran-
kung und der Art der Krankheit unverzüglich zu unterrich-
ten. Gleiches gilt, wenn Familienmitglieder oder ein Mitglied 
der Wohngemeinschaft des Kindes an einer ansteckenden bzw. 
übertragbaren Krankheit leiden. Die Leitung der Kindertages-
einrichtung kann die Wiederzulassung des Kindes zum Besuch 
der Einrichtung von der vorherigen Vorlage eines ärztlichen 
Zeugnisses abhängig machen.

(4) �Personen, die an einer ansteckenden bzw. übertragbaren 
Krankheit leiden, dürfen die Kindertageseinrichtung nicht be-
treten.

§ 12 Ausschluss vom Besuch,  
Kündigung durch die Gemeinde

(1) �Ein Kind kann mit Wirkung zum Ende des laufenden Monats 
unter Einhaltung einer zweiwöchigen Kündigungsfrist vom 
weiteren Besuch des Kindergartens ausgeschlossen werden, 
wenn 

	 a) �das Kind innerhalb den beiden letzten Monaten mehr als 
zwei Wochen lang unentschuldigt gefehlt hat,

	 b) �das Kind innerhalb des laufenden Kindergartenjahres ins-
gesamt mehr als vier Wochen unentschuldigt gefehlt hat,

	 c) �die Personensorgeberechtigten wiederholt gegen Regelun-
gen des Betreuungsvertrages verstoßen bzw. die vereinbar-
te Nutzungszeit überzogen haben, insbesondere das Kind 
wiederholt nicht pünktlich gebracht oder abgeholt wurde,

	 d) �die Personenberechtigten mit ihren Zahlungsverpflichtun-
gen für mindestens zwei Monate im Rückstand sind,

	 e) �sonstige schwer wiegende Gründe im Verhalten des Kin-
des oder der Personensorgeberechtigten vorliegen, die einen 
Ausschluss erforderlich machen.

(2)	�Zum Ende des Betreuungsjahres kann die Gemeinde unter Ein-
haltung einer Kündigungsfrist von zwei Wochen kündigen, so-
fern ein wichtiger Grund vorliegt.

(3) �Ein Kind muss vorübergehend vom Besuch der Kindertages-
einrichtung ausgeschlossen werden, wenn der Verdacht be-
steht, dass es ernsthaft erkrankt ist oder an einer anstecken-
den Krankheit leidet. § 11 Abs. 3 Satz 3 gilt entsprechend. 

§ 13 Betreuungsjahr

Das Betreuungsjahr beginnt am 1. September und endet am 
31. August.  

§ 14 Gebühren

Die Gemeinde erhebt für die Benutzung ihrer Kindertageseinrich-
tungen Gebühren nach Maßgabe einer besonderen Gebührensat-
zung.

§ 15 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. September 2022  in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Satzung von 21. Januar 2015 außer Kraft.
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ENTSORGUNG
Derzeit ist ein Betreten des Recyclinghofes mit einer 
FFP2-Maske gestattet. Pro Fahrzeug sind nur zwei  
Personen zulässig. Um Beachtung wird gebeten.

RECYCLINGHOF GROSSMEHRING
AM WEINZIERLWEIHER, GROSSMEHRING
Mittwoch	 17.00 – 19.00 Uhr	
Samstag 	 09.00 – 13.00 Uhr

FIRMA SCHWEIGER
(ERDAUSHUB UND BETON) AN DER B16 A
Sommer: 21. März bis 31. Oktober
Mo. – Fr.	 06.00 – 18.00 Uhr
Sa.	 07.00 – 12.00 Uhr

Winter: 1. November bis 20. März
Mo. – Fr.	 07.00 – 17.00 Uhr
Sa.	 geschlossen

VEOLIA UMWELTSERVICE SÜD GMBH & CO. KG
EDISONSTRASSE 8, INTERPARK
Mo. – Fr.	 07.00 – 17.00 Uhr
Sa.	 geschlossen

DIE GRÜNABFÄLLE WERDEN NUR NOCH AM 
BIOMASSEHOF HACKNER (MOOSMÜHLE, MOOS-
MÜLLERWEG 35, INGOLSTADT-MAILING), ENTSORGT.
Sommer: 1. April bis 31. Oktober
Mo. – Fr.	 07.30 – 17.00 Uhr
Samstag	 09.00 – 15.00 Uhr

Winter: 1. November bis 31. März
Mo. – Fr.	 08.00 – 16.30 Uhr
Samstag	 09.00 – 12.00 Uhr

Annahme von Bauschutt  
am Wertstoffhof
Ab März 2022 wird am Wertstoffhof ein Absetzcontainer 
für kleine Mengen Bauschutt zur Verfügung stehen.
Über diesen können folgende Materialen entsorgt wer-
den: Mauerwerk, Beton (ohne Bewehrungseisen), Ziegel, 
Fliesen, Keramik, Putzreste, Estrich, Granit.
Nicht angenommen werden: Baustoffe auf Gipsbasis („Ri-
gips“), Baustoffe mit Holz („Heraklit“), Poren- oder Gasbe-
ton („Ytong“), Baustoffe mit Asbest („Eternit“), Dämmma-
terial (z. B. Styropor, Steinwolle), Kamin-/Schamottsteine 
(wegen Schadstoffbelastung), Erden.
Die Annahme ist auf eine Höchstmenge von 90 Litern be-
schränkt. Es fallen folgende Entsorgungsentgelte an:
Mengen bis 30 l:	 1,00 € pauschal
Mengen bis 60 l:	 2,00 € pauschal
Mengen bis 90 l:	 3,00 € pauschal
Die Entrichtung des Entgelts erfolgt ausschließlich über die 
Entwertung der von der Gemeinde Großmehring ausgege-
benen Gebührenkarten für Grünabfälle und Bauschutt. 
Diese können Sie lediglich, während der Öffnungszeiten des 
Rathauses, im 1. OG, Zimmer 1 an der Kasse erwerben. 
Bereits erworbene Grünabfallkarten können verwendet 
werden. Bargeld wird nicht angenommen.

Neue E-Ladestationen  
in Großmehring

Für Ihr E-Auto

Seit Kurzem stehen auf dem Parkplatz des neuen Rat-
hauses 2 E-Auto-Ladestationen zur Verfügung. Dort kön-
nen jeweils 2 Autos, mit dem Typ 2-Stecker, mit je 22 kW, 
gleichzeitig geladen werden. Diese sind von jedermann und 
jederzeit nutzbar. 
Die Kosten sind von Anbieter und Auto abhängig.
Die Zahlung erfolgt z. B. 
durch die App „eCharge+“ 
oder per Direkt Payment, 
indem Sie den an der La-
desäule platzierten QR-Code 
scannen. Mit dem QR-Code 
kann dann per PayPal oder 
mit Kreditkarte gezahlt wer-
den. Eine Anleitung ist an 
jeder Ladestation vorhan-
den.

Für Ihr E-BIKE 
und Handy

Außerdem bieten wir Ih-
nen, zu den Öffnungszeiten 
des Rathauses, die Möglich-
keit Ihr E-Bike und/oder Ihr 
Handy kostenfrei aufzula-
den. Sie finden die Ladesäu-
le mit 4 Schließfächern auf 
der Seite zur Volksbank 
Raiffeisenbank neben den 
Fahrradständern. In diesen 
Fächern befindet sich je ein 
Tankanschluss (4,5kVA). 
Bei unserer Ladestation wird der Akku des Elektrofahrrades 
entnommen und separat an den Strom angeschlossen. Bitte 
beachten Sie, dass zum Laden ihr eigenes Ladekabel benö-
tigt wird. Für die gängigen Handy-Anbieter ist ein Adapter 
auf USB vorhanden, sodass das Handy direkt angeschlos-
sen werden kann. Wem also unterwegs der „Saft“ ausgeht, 
kann am neuen Rathaus kostenfrei nachladen, braucht nur 
etwas Geduld bis der Akku wieder einsatzbereit ist. 
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Bekanntmachung des Satzungs-
beschlusses für die Zweite 
Änderung des Bebauungsplans 
der Gemeinde Großmehring für 
das Gebiet „Ochsenschütt“ 
Die Gemeinde Großmehring hat mit Beschluss vom 
18.01.2022 die Zweite Änderung für den Bebauungsplan 
für das Gebiet „Ochsenschütt“ als Satzung beschlossen.
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Bau-
gesetzbuches (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. Mit 
dieser Bekanntmachung tritt die Zweite Änderung des Be-
bauungsplans „Ochsenschütt“ in Kraft. 
Jedermann kann den Bebauungsplan mit der Begründung 
sowie die zusammenfassende Erklärung über die Art und 
Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öf-
fentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Bebauungs-
plan berücksichtigt wurden, und aus welchen Gründen der 
Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kom-
menden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt 
wurde, bei der Gemeinde Großmehring, Bauamt, Marien-
platz 10, 1. OG, Zimmer 12, zu den ortsüblichen Öffnungs-
zeiten einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 
Ebenso kann an selber Stelle in die im Bebauungsplan auf-
geführten technischen Vorschriften kostenfrei Einsicht ge-
nommen werden.
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 
Absatz 1 BauGB wird hingewiesen. 

Unbeachtlich werden demnach 

1. �eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beacht-
liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

2. �eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,

3. �nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs und

4. �nach § 214 Abs. 2a im beschleunigten Verfahren beacht-
liche Fehler, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
des Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde 
Großmehring geltend gemacht worden sind; der Sachver-
halt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist 
darzulegen. Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 
Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Da-
nach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 
39 bis 42 BauGB eingetretenen Vermögensnachteile, wenn 
nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalender-
jahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.

Großmehring, 10.02.2022
Rainer Stingl
Erster Bürgermeister

Im hellen lichtdurchfluteten Atrium unseres neuen Rat-
hauses empfängt die Besucher ein besonderes Kunst-
werk.
Die zehn Ortsteile Großmehrings wurden in einer 5 x 6 
Meter großen Wandinstallation als eine Art Landkarte 
angebracht. Die prägende Installation aus hellgold elo-
xiertem Aluminium spiegelt die Materialität und den Ar-
chitekturstil des modernen Baus wieder.
Links davon befinden sich die – im Pop-Art-Stil – mit 
aufwendigem 20-farbigen Siebdruck hergestellten Gra-
fiken, welche die damals an diesem Ort stehenden Ge-
bäuden der Fam. Schneider zeigen.
Der in Großmehring aufgewachsene und kürzlich inter-
national ausgezeichnete Designer und Künstler Chris-
tian Krumpholz, der in Ingolstadt eine Designagentur 
führt (www.krumpholzdesign.de), hat das imposante 
Kunstwerk und die Grafiken geschaffen. Das im Herzen 
Großmehrings befindliche Wappen der Gemeinde wur-
de zu Lebzeiten von seinem Vater, dem über die Region 
hinaus bekannten Großmehringer Künstler und Maler 
Eduard Krumpholz, geschaffen.
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JUNGE VHS
	● Malen macht Spaß! Malkurs  
für Kinder (6 – 10 Jahre)� AO81-001
Kunstmalerin Wendeline Nedl Zschoch

Die Kinder lernen mit viel Spaß, mit verschiedenen 
Materialien und Techniken umzugehen und kön-
nen ihrer Fantasie dabei freien Lauf lassen. 
Beginn: 	 10.03.2022, 5x donnerstags,  

17.00 – 19.00 Uhr
Ort: 	 Grund- und Mittelschule Großmehring, 

Klassenzimmer, 2.Stock
Gebühr:	 60,00 EUR

FREMDSPRACHEN
Nähere Informationen zu den einzelnen Ni-
veaustufen nach dem Europäischen Referenz-
rahmen finden Sie zu Beginn des Sprachen-
teils im Programmheft. Einstufungstest: unter  
https://www.ingolstadt-vhs.de/einstufungstest

ITALIENISCH
Grundstufe / Niveau A1

	● Italienisch mit Con piacere nuovo 
A1, ab Lektion 5 (A1)� AO81-006
für Teilnehmer mit sehr geringen Vorkenntnissen
Dott. math. Elena Coatti

Beginn:	 09.03.2022, 10x mittwochs,  
19.15 – 20.45 Uhr

Ort: 	 Grund- und Mittelschule Großmehring, 
Klassenzimmer, 2.Stock

Gebühr: 	 90,00 EUR

KREATIVITÄT
	● Gartenstäbe –  
verschiedene Formen� AO81-008
Angelika Lindinger

Wir verwenden Weiden, Hölzer, Glas, Draht und 
Perlen und Metall um dekorative Objekte für den 
Garten zu kreieren.
Termin:	 Samstag, 09.07.2022, 9.00 – 11.30 Uhr
Ort: 	 Grund- und Mittelschule Großmehring, 

Schulstr. 24, Zugang über die 
Mozartstr., EG, Werkraum 1, Zi. 45

Gebühr:	 16,00 EUR

	● Gartenstab Modell  
„Geometrie“� AO81-009
Angelika Lindinger

Wir verwenden Weiden, Hölzer, Glas, Draht und 
Perlen und Metall um dekorative Objekte für den 
Garten zu kreieren.
Termin:	 Samstag, 09.07.2022, 13.00 – 15.30 Uhr
Ort: 	 Grund- und Mittelschule Großmehring, 

Schulstr. 24, Zugang über die 
Mozartstr., EG, Werkraum 1, Zi. 45

Gebühr:	 16,00 EUR

GESUNDHEIT &  
ENTSPANNUNG

	● Die 7 Schlüssel für eine gute 
Gesundheit� AO81-010
Heilpraktikerin Michaela Betz-Dworschak

In diesem Vortrag erfahren Sie, mit welchen Maß-
nahmen Sie Ihren Körper dabei unterstützen kön-
nen, mit schädlichen äußeren Einflüssen besser 
zurecht zu kommen, um gesund zu bleiben oder 
gesund zu werden.
Termin:	 Freitag, 20.05.2022, 18.30 – 20.00 Uhr
Ort: 	 Strasserhof, Nordring 10, 85098 

Großmehring-Demling, Raum 01
Gebühr:	 12,00 EUR

	● Self Care Yoga  
am Abend� AO81-012
– für Anfänger mit und ohne Vorkenntnisse –
Marion Thomas

Yoga erlaubt uns, ganz achtsam auf unsere indivi-
duellen Bedürfnisse einzugehen. 
Beginn:	 08.03.2022, 5x dienstags,  

17.30 – 18.45 Uhr
Ort: 	 Strasserhof, Nordring 10, 85098 

Großmehring-Demling, Yogaraum
Gebühr:	 39,50 EUR

	● Vinyasa-Yoga –  
Let it flow!� AO81-013
für Anfänger mit und ohne Vorkenntnisse
Marion Thomas

Im dynamischen Vinyasa Yoga werden fließende 
Übungsabfolgen (Flows) mit statischen Haltungen 
(Asanas) kombiniert. 
Beginn:	 26.04.2022, 5x dienstags,  

17.30 – 18.45 Uhr
Ort: 	 Strasserhof, Nordring 10, 85098 

Großmehring-Demling, Yogaraum
Gebühr:	  39,50 EUR

	● Ruhiges Hatha Yoga  
am Abend für alle� AO81-015
für Teilnehmer mit und ohne Vorkenntnisse
Martin Vogel

Im Kurs werden klassische Hatha-Yoga-Positio-
nen ruhig ausgeführt und gehalten.
Beginn:	 15.03.2022, 10x dienstags,  

18.30 – 19.45 Uhr
Ort: 	 Neuer Kindergarten unterhalb Grund- 

u. Mittelschule Großmehring
Gebühr:	 79,00 EUR

	● Qi Gong – Kurs I und II�

Die ruhigen und harmonischen Bewegungen kön-
nen unabhängig von Alter und körperlicher Verfas-
sung praktiziert werden.

Qigong-Lehrerin Emma Maria Lefmann
� AO81-017
Beginn:	 09.03.2022, 10x mittwochs,  

17.00 – 18.00 Uhr
Ort: 	 Neuer Kindergarten unterhalb Grund- 

u. Mittelschule Großmehring
Gebühr:	 64,00 EUR

Qigong-Lehrerin Emma Maria Lefmann
� AO81-018
Beginn:	 09.03.2022, 10x mittwochs,  

18.15 – 19.15 Uhr
Ort: 	 Neuer Kindergarten unterhalb Grund- 

u. Mittelschule Großmehring
Gebühr:	 64,00 EUR

GESUNDHEIT &  
ERNÄHRUNG

	● Die mediterrane Küche –  
herzgesund kochen� AO81-020
Marianne Maierhofer

Rund um das Mittelmeer liegen Länder, deren 
typische Lebensmittel in häufiger und maßvoller 
Verwendung den Unterschied zu unserer Ernäh-
rung ausmachen. 
Termin:	 Mittwoch, 23.03.2022, 18.00 – 22.30 Uhr
Ort: 	 Grund- und Mittelschule Großmehring, 

Schulstr. 24, Zugang über die 
Mozartstr., Schulküche

Gebühr:	 40,50 EUR

	● Bunt & gesund:  
Suppe, Salat & Gemüse� AO81-021
Marianne Maierhofer

Lassen Sie sich überraschen – die Bandbreite 
reicht von Altbayerischer Zwiebel-Brot-Suppe bis 
herzhafte Muffins.

Termin:	 Mittwoch, 30.03.2022, 18.00 – 22.30 Uhr
Ort: 	 Grund- und Mittelschule Großmehring, 

Schulstr. 24, Zugang über die 
Mozartstr., Schulküche

Gebühr: 	 40,50 EUR

	● Vollwertiges –  
immer ein Genuss!� AO81-022
Schnelle und einfache Hauptgerichte
Marianne Maierhofer

Eine Auswahl leckerer Hauptgerichte, die einfach 
zuzubereiten und schnell fertig sind.
Termin:	 Freitag, 01.04.2022, 18.00 – 22.30 Uhr
Ort: 	 Grund- und Mittelschule Großmehring, 

Schulstr. 24, Zugang über die 
Mozartstr., Schulküche

Gebühr:	 43,50 EUR

	● Süßes muss keine  
Sünde sein!� AO81-023
Nachspeisen aus der gesunden Vollwertküche
Marianne Maierhofer

Termin:	 Mittwoch, 06.04.2022, 18.00 – 22.30 Uhr
Ort: 	 Grund- und Mittelschule Großmehring, 

Schulstr. 24, Zugang über die 
Mozartstr., Schulküche

Gebühr:	 38,50 EUR

	● Biergartenrezepte  
für Balkon und Terrasse� AO81-024
Marianne Maierhofer

Termin:	 Mittwoch, 18.05.2022, 18.00 – 22.30 Uhr
Ort: 	 Grund- und Mittelschule Großmehring, 

Schulstr. 24, Zugang über die 
Mozartstr., Schulküche

Gebühr:	 40,50 EUR

	● Frisch aus dem Garten  
der Natur!� AO81-025
Marianne Maierhofer

Die eigene Verwertung von Obst und Gemüse 
macht Spaß, ist sinnvoll und führt zu schmack-
haften Produkten, die den eigenen Speiseplan be-
reichern und auch als individuelle Geschenke ver-
wendet werden können. 
Termin:	 Donnerstag, 30.06.2022, 18.00 – 22.30 Uhr
Ort: 	 Grund- und Mittelschule Großmehring, 

Schulstr. 24, Zugang über die 
Mozartstr., Schulküche

Gebühr:	 43,50 EUR

	● Heidelbeeren – die frischen 
Blauen aus dem Garten� AO81-026
Marianne Maierhofer

Die Heidelbeere ist nicht nur eine köstliche Wald-
frucht, sie ist auch reich an Vitamin A und C sowie 
wertvollen Mineralstoffen. Im Kurs zeige ich Ihnen 
verschiedene Variationen.
Termin:	 Mittwoch, 27.07.2022, 18.00 – 22.30 Uhr
Ort: 	 Grund- und Mittelschule Großmehring, 

Schulstr. 24, Zugang über die 
Mozartstr., Schulküche

Gebühr:	 38,50 EUR

AUSSENSTELLE  
GROSSMEHRING
ANMELDUNGEN SIND AB SOFORT MÖGLICH

ANMELDUNG UND INFORMATION:  
Frau Katharina Kloiber
Nähere Infos erhalten Sie auf unserer  
Homepage unter: www.grossmehring.de/
vhs-kurse-an-maerz-2022
KURSORT: Grund- und Mittelschule Groß-
mehring, Zugang über die Mozartstraße  
(soweit nichts anderes angegeben ist).
TEILNEHMER: mind. 5 Personen
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NEUES AUS DER
UNSER ZEITSCHRIFTEN-SORTIMENT FÜR ALLE FÄLLE 

Was ist im Frühling im Garten zu tun? Was sind die neues-
ten Deko- und Wohntrends? Welche Automodelle sind neu 
auf dem Markt? Was backe ich zu Ostern?
Fragen über Fragen – und die Antworten und viel Inspira-
tion gibt’s in unseren 22 Zeitschriften-Abos. NEU: auch die 
aktuelle Ausgabe ist ab sofort ausleihbar! 

KINDER-LESUNGEN 
Am 5. Februar war es endlich wieder so weit: unsere Kin-
der-Lesung aus einem Olchis-Buch hat unsere 23 kleinen 
Zuhörer oft zum Schmunzeln gebracht und für eine tolle 
Stimmung gesorgt. Auch Bürgermeister Rainer Stingl war 
persönlich mit dabei und hat die Kinder herzlich begrüßt.

Am Samstag, 5. März, geht es 
dann weiter mit einem beliebten 
Duo aus Schweden: Pettersson 
und Findus. Wir lesen aus dem 
Band „Aufruhr im Gemüsebeet“ 
und freuen uns auf viele Kinder, 
die wissen wollen, wer im Garten 
vom alten Pettersson für viel Auf-
regung sorgt.
Die Lesung dauert von 10.00 
bis 10.30 Uhr und ist kostenlos, 
es ist aber wegen der begrenz-
ten Teilnehmerzahl eine vorheri-

ge Anmeldung erforderlich. Diese können Sie gerne telefo-
nisch (0 84 07 / 92 94-40) oder persönlich in der Bibliothek 
vornehmen.

ROMAN-EMPFEHLUNG: „DER NASSE FISCH” VON  
VOLKER KUTSCHER – KOMMISSAR RATHS 1. FALL

Verfilmt als Mehrteiler  
„Babylon Berlin“
Mit diesem Roman be-
ginnt die mehrteilige 
Serie über den Kommis-
sar Gereon Rath, der 
in den „Goldenen 20er 
Jahren“ von Köln nach 
Berlin versetzt wird. Ei-
gentlich abgestellt für 
die Sitte, schaltet er sich 
in einen ungeklärten Mordfall ein und stößt förmlich in 
ein Wespennest. Bei seinen Ermittlungen erlebt er in der 
Reichshauptstadt einen Sumpf aus Drogen, Korruption, 
Kunst und Extremismus.

leihen und treffen!

BIBLIOTHEK
Großmehring

DIE BIBLIOTHEK AUF INSTAGRAM
Folgt uns auf Instagram! Hier erfahrt ihr 
alle wissenswerten Neuigkeiten und be-
kommt detaillierte Einblicke in unsere Ar-
beit und immer wieder neue Lese-Tipps!

FASTEN – WAS IST DER RICHTIGE WEG FÜR MICH?
Diese Frage stellen sich 
nun, kurz vor Beginn der 
Fastenzeit am 2. März, 
viele Menschen. Un-
ser umfangreiches Sach-
buch-Sortiment bietet hier-
zu bestimmt hilfreiche 
Antworten: Finden Sie he-
raus, ob Low Carb-Ernäh-
rung, klassisches Heilfas-
ten, Kurzzeit-Fasten oder 
Intervall-Fasten zu Ihnen 
passt.
Auch viele unserer eBooks befassen sich mit dem Thema 
Fasten – schauen Sie doch auch mal in unsere Onleihe!

ONLEIHE – SO EINFACH GEHT´S!
Jeder Leser, der einen Bibliotheksausweis be-
sitzt, kann sich ganz einfach in unserer On-
leihe anmelden und das umfangreiche Ange-
bot an über 17.000 elektronischen Medien 
nutzen. 
• �Sie können den Bibliotheks-Katalog, den 

sogenannten WebOPAC, entweder am PC/ Laptop über die 
Web-Version (www.opac.winbiap.net/grossmehring) oder 
mobil über die B24-App nutzen.

 • �Melden Sie sich bei der ersten Anmeldung mit Ihrer 
8-stelligen Leserausweis-Nummer und Ihrem Geburtsda-
tum im Format TTMMJJJJ an. Direkt nach der ersten An-
meldung vergeben Sie ein persönliches Passwort.

• �Außerdem müssen Sie beim ersten Anmeldevorgang die 
Bibliothek Großmehring aus einer Liste auswählen.

• �Nun können Sie durch das gesamte Sortiment stöbern 
oder konkret einen Titel suchen. Es ist an jedem Medium 
vermerkt, ob es sich um einen Artikel in unserem Prä-
senzbestand oder ein elektronisches Medium handelt. 

• �Mit einem Klick auf ein eBook oder ein eAudio können 
Sie das Buch oder das Hörbuch sofort herunterladen oder 
online lesen bzw. anhören.

Bei Fragen sind wir immer gerne für Sie da!
Ihr Bibliotheks-Team

Die Öffnungszeiten der Bibliothek finden Sie auf Seite 2.

UNTERSTÜTZUNG  
GESUCHT!
Für die Nachmittage suchen wir ehrenamtliche  
Helfer für unsere Bibliothek – Voraussetzungen 
sind die Liebe zu Büchern und viel Freude am  
Umgang mit Menschen. 

Meldet euch bei Interesse gerne bei uns  
in der Bibliothek!



JUBILARE
ZUM 75. GEBURTSTAG
Michael Arentz, Großmehring
Hermann Safran, Großmehring
Renate Regensburger, Großmehring

ZUM 80. GEBURTSTAG
Hannelore Dütsch, Großmehring

ZUM 85. GEBURTSTAG
Elisabeth Schweiger, Demling
Hans Draack, Großmehring

ZUM 91. GEBURTSTAG
Kreszenz Göpfrich, Großmehring

ZUM 93. GEBURTSTAG
Kreszenz Ernhofer, Großmehring

STANDESAMTLICHE NACHRICHTEN

      Geburtstage      Geburtstage
   Eheschließungen   Eheschließungen
        J        Jubilare� Sterbefälleubilare� Sterbefälle

STERBEFÄLLE
Adolf Andreas Picker,  
93 Jahre, Großmehring

Rudolf Kahler,  
92 Jahre, Großmehring

Anna-Maria Peringer,  
70 Jahre, Großmehring

Michael Schaller,  
71 Jahre, Großmehring

GEBURTEN
Lio Dürr, Großmehring

Felix Edgar Schmid, 
Großmehring

Stefan Alexander Ullmann,  
Großmehring

Mateo Lucas Wieczorek,  
Großmehring

Sophie Anna Deindl, 
Großmehring

Milan Mikael Dittert,  
Großmehring

Marleo Ilan Kessler,  
Großmehring

Evi Schels, Demling

Konstantin Werner Erkens,  
Demling
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Vorsorge 24h Rundumbetreuung
alle F weltweit •

Telefon 0841 955890
IN Nord • Unterhaunstädter Weg 17
IN Süd • Fauststraße 53
Ingolstadt • Reichertshofen
Gaimersheim • Vohburg

Manching • Neuburg • Kösching

ge • 24h-
e Friedhöfe w

24h-T
Zentrale I

M

Tel. 08 41 / 1 42 66 81 • Rund um die Uhr telefonisch erreichbar
Gerolfinger Straße 5a (gegenüber Westfriedhof) · 85049 Ingolstadt
info@bestattungen-holzward.de • www.bestattungen-holzward.de

Bestattungen Holzward · Tel. 0841/1426681
Rund um die Uhr telefonisch erreichbar

Gerolfinger Straße 5a (gegenüber Westfriedhof)
85049 Ingolstadt

info@bestattungen-holzward.de · www.bestattungen-holzward.de



16  |  MÄRZ 2022� GROSSMEHRINGER AMTSBLATT

BÜRGERSEITE IM AMTSBLATT GROSSMEHRING

Liebe Hobby-Fotografen,  
vielen Dank für Ihre  

eindrucksvollen Aufnahmen! 

Aufgrund der Vielzahl an eingeschickten 
Fotos müssen wir auswählen und haben 

uns auf die Bilder der aktuellen Jahreszeit 
beschränkt.  

Wir freuen uns auf weitere Bilder aus dem 
Gemeindegebiet. 

Bitte senden Sie diese in guter Auflösung 
bis zum Anzeigenschluss an:  

tina.draudt@grossmehring.de
Alexandra Schreyl 

Maria Ernhofer

Alexandra Schreyl 

Alexandra Schreyl 

Angela Striegler

Eva Mirbeth

Bernhard Buchhorn

Bernhard Buchhorn
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BÜRGERSEITE IM AMTSBLATT GROSSMEHRING BÜRGERSEITE IM AMTSBLATT GROSSMEHRING

Nadine WernickeNadine Wernicke

Maria Ernhofer

 Raphael Schneider

Angela Striegler

Eva Mirbeth

Eva Mirbeth

Andreas Kunze
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BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN

MITTEILUNGEN DER EVANGELISCH-
LUTHERISCHEN GEMEINDE ST. LUKAS 
INGOLSTADT, GEMEINDETEIL GROSSMEHRING
In St. Michael  
(Kleinmehring, Nibelungenstraße)

Gottesdienste 
Sonntag,	 06.03.	 10.15 Uhr
Sonntag, 	20.03.	   9.00 Uhr

Im Begegnungsraum der Nibelungenhalle  
(Dammweg 1) 
Seniorenkreis	 entfällt bis auf Weiteres

So erreichen Sie uns 
 Pfarramt Ingolstadt-St. Lukas � 08 41 / 92 05 12 

� pfarramt.stlukas.in@elkb.de,  
� www.ingolstadt-st-lukas.de 

 Pfarrer Gottfried Stark � 01 71 / 5 71 11 14 
 Pfarrer Dr. Victor Linn � 01 72 / 8 76 19 28 
 �Ansprechpartnerin in Großmehring 
Sabine Müller � 0 84 07 / 12 12

WELTGEBETSTAG DER FRAUEN
Herzliche Einladung zum Weltgebetstag der 
Frauen am Freitag, 04.03.2022. Um 19 Uhr feiern 
Frauen und Männer in ökumenischer Verbunden-
heit gemeinsam diesen Gottesdienst in St. Wolf-
gang, Regensburger Straße. 
Der Gottesdienst wurde von Frauen aus England, 
Wales und Nordirland gestaltet und steht unter 
dem Motto „Zukunftsplan: Hoffnung“

ONLINE-ANGEBOT  
DES DEKANATS INGOLSTADT
Im Kirchraum Ingolstadt sind wir auch für Sie da.  
Hier finden Sie Predigten und Texte, Andachten 
und Konzerte aus unserem Dekanat:  
www.kirchraum-ingolstadt.de 
Wir wünschen viel Freude beim Entdecken  
und Mitfeiern.

ÖKUMENISCHE GOTTESIENSTE  
IM SENIORENHEIM NOVITA
Di., 08.03.	 16.00 Uhr	 Pfarrer Wilhelm Karsten

Di., 22.03.	 16.00 Uhr	 Pfarrer Dr. Victor Linn

ÖKUMENISCHER FRAUENKREIS
Fr., 04.03.	 19.00 Uhr	� Gottesdienst zum Weltgebets-

tag der Frauen

Sa., 12.03.	14. – 17 Uhr	�Handarbeitstreffen und  
Spieletag

TERMINE GROSSMEHRING
Kreuzwegandachten am Dienstag um 18.00 Uhr und 
Sonntag um 17.00 Uhr.

Beichtgelegenheit am Samstag von 16.00 – 16.30 Uhr 
in der Pfarrkirche St. Wolfgang.

Di., 01.03.	 16.00 Uhr	� Familiengottesdienst zum  
Thema „Fasching“

Mi., 02.03.	16.00 Uhr	� Schülergottesdienst mit  
Auflegung der Asche

	 19.00 Uhr	� Hl. Messe mit Auflegung der 
Asche

Fr., 04.03.	 17.00 Uhr	� Ökumenischer Gottesdienst 
zum Weltgebetstag der Frauen 
in der Pfarrkirche St. Wolfgang

Mi., 09.03.	09.00 Uhr	� Hausfrauen- und Seniorenmesse

Do., 10.03.	19.00 Uhr	 Bußgottesdienst

So., 27.03.	10.00 Uhr	 Familiengottesdienst

Den Terminplan für Ostern entehmen Sie bitte unserem 
Osterpfarrbrief oder dem nächsten Amtsblatt im April.

TERMINE DEMLING
Kreuzwegandachten am Sonntag um 13.00 Uhr.

Mi., 02.03.	18.00 Uhr	� Wortgottesdienst mit  
Auflegung der Asche

Fr., 04.03.	 17.00 Uhr	� Ökumenischer Gottesdienst 
zum Weltgebetstag der Frauen 
in der Pfarrkirche St. Wolfgang

Mi., 09.03.	18.00 Uhr	 Bußgottesdienst

Den Terminplan für Ostern entehmen Sie bitte unserem 
Osterpfarrbrief oder dem nächsten Amtsblatt im April.

TERMINE THEISSING
Kreuzwegandachten am Sonntag um 13.00 Uhr.

Mi., 02.03.	17.00 Uhr	� Hl. Messe mit Auflegung der 
Asche

Fr., 04.03.	 17.00 Uhr	� Ökumenischer Gottesdienst 
zum Weltgebetstag der Frauen 
in der Pfarrkirche St. Wolfgang

Di., 08.03.	 17.00 Uhr	 Bußgottesdienst

Di., 15.03.	 17.00 Uhr	 Hl. Messe in Pettling

Den Terminplan für Ostern entehmen Sie bitte unserem 
Osterpfarrbrief oder dem nächsten Amtsblatt im April.

CARITAS-FRÜHJAHRSSAMMLUNG
Über 6000 ehrenamtliche Sammle-
rinnen und Sammler gehen, immer 
im Frühjahr und im Herbst, im ge-
samten Bistum Regensburg von Tür 
zu Tür oder auf die Straßen. Sie bit-
ten um Ihre Spende für die Men-
schen in Not in unserer Region. Zu-
sätzlich gibt es jeweils noch eine 
Kirchenkollekte am Sonntag in den 
Gottesdiensten.
Jede Spende hilft: Denn aus den 
vielen kleinen und manchmal grö-

ßeren Beträgen bei der Straßen- und Haussammlung und 
der Kirchenkollekte kommen jährlich rund 2 Millionen 
Euro zusammen. 
Die Kirchenkollekte findet am 13. März in den Gottes-
diensten statt. Die Haussammlung findet von 14. bis 18. 
März statt.
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INFORMATIONEN DES KATHOLISCHEN 
PFARREIVERBANDES
BEERDIGUNGSDIENSTE
Montag:	 keine Begräbnisfeiern
Dienstag:	 Pfarrvikar Dr. Thankgod
Mittwoch:	 Pfarrvikar Dr. Thankgod
Donnerstag:	 Pfarrer Karsten
Freitag:	 Pfarrer Karsten
Samstag:	 Pfarrer Karsten

KONTAKT
Pfarrbüro und Pfarrhaus: Regensburger Straße 1b, 
85098 Großmehring, Tel. 0 84 07/2 25, 
E-Mail: pfarramt@pfarrei-grossmehring.de
Web: www.pfarrei-grossmehring-theissing.de
Bürozeiten: Montag bis Mittwoch 8.30 bis 11.30 Uhr, 
Donnerstag von 15.00 bis 18.00 Uhr

FOLGEN SIE UNS AUF 
SOCIAL MEDIA
FACEBOOK:	� Pfarreiengemeinschaft 

Großmehring-Theißing
INSTAGRAM:	 pfarrei_grossmehring_theissing
YOUTUBE:	 Kirche Großmehring Theißing Demling

WELTGEBETSTAG  
AM 4. MÄRZ 2022
Im Jahr 2022 stehen England, Wales und Nordirland im 
Mittelpunkt des Weltgebetstags. Unter dem Motto „Zu-
kunftsplan: Hoffnung“ sind die Teilnehmer eingeladen, 
den Spuren der Hoffnung nach zugehen. Eine Grup-
pe von 31 Frauen aus 18 unterschiedlichen christliche 
Konfessionen und Kirchen hat gemeinsam die Gebete, 
Gedanken und Lieder zum Weltgebetstag 2022 ausge-
wählt. Gefeiert wird am Freitag, 4. März 2022, um 19 
Uhr in der Kirche St. Wolfgang.  Die Kollekte ist für die 
weltweite Unterstützung von Frauen. Frauen, Männer, 
Kinder und Jugendliche – alle sind dazu eingeladen.

PFARRGEMEINDERATSWAHL  
AM 20. MÄRZ 2022
Am 20. März 2022 
sind die Katholik-
innen und Katholi-
ken im Bistum Re-
gensburg wieder 
zur Pfarrgemeinde-
ratswahl aufgeru-
fen.  Ca. 1 Million Katholikinnen und Katholiken werden 
berechtigt sein, in ca. 700 Wahllokalen im Bistum Regens-
burg fast 6000 Pfarrgemeinderäte zu wählen. „Wählen – 
kandidieren – engagieren“, beteiligen auch Sie sich! Die 
Pfarrgemeinderäte bilden mit dem Pfarrer und den wei-
teren hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
den Kern der Pfarrei, engagieren sich in hohem Maße und 
tragen so zur Lebendigkeit der Pfarreien bei. Sie geben der 
Pfarrei ein Gesicht und machen den Glauben sichtbar. Der 
gelebte Glaube liegt in der Verantwortung aller.
Theißing –  Nur Briefwahl: In Theißing findet die Wahl als 
reine Briefwahl statt. Alle Wahlberechtigten erhalten die 
Wahlunterlagen persönlich in den heimischen Briefkasten. 
Diese sind dann daheim auszufüllen und bis spätestens 20. 
März – dem Wahltag – zurückzugeben (in die Wahlurne in 
der Kirche St. Martin oder im Pfarramt). Es gibt kein Wahl-
lokal.
Großmehring – Mischwahl: Die Briefwahlunterlagen kön-
nen bis Freitag, 17. März im Pfarrbüro abgeholt werden. 
Diese sind dann bis zum Wahltag am 20. März (bis 14.00 
Uhr) zurückzugeben. 
Oder Sie wählen direkt in den Wahllokalen am Wahltag 
(Samstag, 19. März, 18.00 – 20.15 Uhr in der Pfarrkirche 
St. Wolfgang oder 17.00 – 19.00 Uhr in Demling / Sonntag, 
20. März, 09.00 – 14.00 Uhr in der Pfarrkirche St. Wolfgang 
oder 11.00 – 12.00 Uhr in Demling)

ROSENKRANZ

Foto: Schneider

Die „Initiative Deutschland betet Rosenkranz“  lädt schon län-
ger in vielen Städten und Gemeinden zum Rosenkranzgebet 
an öffentlichen Orten ein. Auch in Großmehring findet jetzt 
jeden Mittwoch um 18 Uhr an der Mariensäule ein Rosenkranz 
statt, um sich der Gottesmutter anzuvertrauen und für Frie-
den, Schutz und Einheit zu beten. Die Gläubigen sollen dazu 
auch Kerzen mitbringen. Mehr Informationen gibt es unter 
www.deutschland-betet-rosenkranz.de� wal

§
Rechtsanwältin
Claudia Bechauf
Telefonische Terminvereinbarung

Mo.–Fr. 9.00 bis 13.00 Uhr
zusätzliche Termine
nach Ihren individuellen Wünschen

in Großmehring, Sebastianstraße 3
Tel.: 08407 /8945 oder

in Mailing, Regensburger Straße 256
Tel.: 0841 /99364860
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Besondere Ehre: Bischof Rudolf Voderholzer (rechts) verleiht 
den päpstlichen Ehrentitel eines Monsignore an Johannes 
Hofmann (oben links). Die St.-Wolfgangs-Verdienstmedaille 
erhielten Karin Schlecht (unten links) und Josef Sander.�
� Fotos: Hofbauer

Bischof Voderholzer verleiht Ehrentitel
Johannes Hofmann darf sich Monsignore nennen – Zwei Verdienstmedaillen

Vor mittlerweile neun Jahren ist Rudolf Voderholzer im Re-
gensburger Dom zum Bischof von Regensburg geweiht 
worden. Am Sonntag, 23. Januar 2022, feierte er deswegen 
eine Pontifikalvesper im Regensburger Dom. Anschließend 
zeichnete er drei Priester mit dem päpstlichen Ehrentitel ei-
nes Monsignore aus, darunter Johannes Hofmann, Stiftsde-
kan des Kanonikatsstifts St. Johann in Regensburg.
Hofmann ist bekannt für sein Engagement als Priester und 
Seelsorger, seine Verdienste um die Ökumene mit den Ost-
kirchen, seine Tätigkeit als Professor für Alte Kirchenge-
schichte an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingol-
stadt. Von 2013 bis zu seiner Emeritierung wirkte er auch 
nebenamtlich als Seelsorger in den Pfarreien Großmehring, 
Kasing, Kösching und Theißing. Seit 2013 ist er Kanonikus 
im Kanonikatsstift St. Johann und seit 2019 auch Stiftsde-
kan. 
Heuer durften sich neben Stifsdekan Hofmann auch Johann 
Bauer, langjähriger Pfarrer von Mindelstetten sowie Pfar-
rer Georg Flierl aus Tirschenreuth über den Ehrentitel eines 
Monsignore freuen. Bauer setzte sich für die Verehrung der 
heiligen Anna Schäffer ein, die in Mindelstetten lebte und 
auch begraben wurde. 1999 wurde sie selig-, 2012 heilig-
gesprochen.
Die St.-Wolfgangs-Verdienstmedaille erhielten Karin 
Schlecht aus Kösching, Vorsitzende des Diözesankomitees 
und Diözesanvorsitzende des Katholischen Frauenbundes 
sowie Josef Sander aus Abensberg, bis 2021 Diözesanvor-
sitzender des Kolpingwerkes. Die Medaille ist die höchs-
te Auszeichnung für Weltchristen im Bistum Regensburg. 
Schlecht hat sich in ihrem Engagement für den Frauenbund 
sowie als Vorsitzende des Diözesankomitees Verdienste um 
das Laienengagement und die Förderung von Frauen in der 
Kirche erworben, begründete Bischof Rudolf die Verleihung 
der Wolfgangsmedaille. Dabei zeichne sie besonders aus, 
dass sie es in ihrer Amtszeit immer wieder geschafft habe, 
verschiedene Meinungen und Positionen innerhalb des Ko-
mitees zu vereinen. Sie habe den Mut, ihre Position bezie-
hungsweise die Position des Frauenbundes in der Öffent-

lichkeit zu vertreten, tue dies aber auf eine Art und Weise, 
die es ihr ermöglicht, mit denen, die ihre Position nicht tei-
len, im Gespräch zu bleiben, hob Bischof Rudolf hervor. Sie 
sei stets auf Ausgleich bedacht, scheue aber auch keinen 
Konflikt, wenn es um Dinge geht, die dem Verband wichtig 
sind.� DK

SOLAR
ERNEUERBARE ENERGIEN
WÄRMEPUMPEN
PELLETS
SANITÄR

Raiffeisenstr. 16a · 85098 Großmehring

Tel. 08407/931518-1
www.bb-gebaeudetechnik.de

Inhaber: Markus und Jürgen Bachschneider



GROSSMEHRINGER AMTSBLATT � MÄRZ 2022  |  21

Bekanntmachung über die 
Schulanmeldung an der Grund- 
und Mittelschule Großmehring

Am Mittwoch, 23. März 2022, findet in der Zeit von 14 
bis 16 Uhr im Gebäude der Grund- und Mittelschule Groß-
mehring die Schuleinschreibung statt.

1.	 Anzumelden sind alle

	 a) �Kinder, die am 30. September dieses Jahres sechs 
Jahre alt sind, also spätestens am 30. September 
2016 geboren sind.

	 b) �Kinder, die im vorigen Jahr vom Besuch der Grund-
schule zurückgestellt worden sind. 
Der Zurückstellungsbescheid ist dabei vorzulegen.

	 c) Korridorkinder des letzten Jahres.

2. 	�Ein Kind kann auf Antrag der Erziehungsberechtigten 
zur Schulaufnahme angemeldet werden:

	 a) �wenn es nach dem 30. September 2016 bis zum 
31. Dezember 2016 geboren ist und auf Grund der 
körperlichen, sozialen und geistigen Entwicklung zu 
erwarten ist, dass es mit Erfolg am Unterricht teil-
nehmen wird (vorzeitige Einschulung).

	 b) �wenn es im Zeit bereich vom 1. Juli 2016 bis  
30. September 2016 geboren ist (Korridorkinder). Die 
Erziehungsberechtigten dieser Kinder werden schrift-
lich seitens der Grundschule Großmehring informiert.

3. 	�Die Erziehungsberechtigten sollen persönlich mit  
ihrem Kind zur Schulanmeldung kommen. 
Bei der Anmeldung sind mitzubringen:

	 – �Handreichung vom Kindergarten 
Kinder, die keinen Kindergarten in Großmehring bzw. 
Demling besuchen, holen die Handreichung bitte ab 
14. Februar 2022 direkt im Sekretariat der Schule ab.

Die Schulleitung
gez. Gerhard Zettel, Rektor

Hort und Grund- und Mittelschule 
Großmehring 
„Tag der offenen Tür“ und „Anmeldung“ 
für das Schuljahr 2022/2023
Der Tag der offenen Tür in unserem Hort, bzw. der Mittags-
betreuung an der Grund- und Mittelschule findet am Don-
nerstag, 03.03.2022, von 9.00 bis 16.00 Uhr statt. Für bei-
de Einrichtungen ist für die Besichtigung der Räume eine 
telefonische Anmeldung notwendig. Als Zugangsvorausset-
zung gilt die 3-G-Regelung! Ein entsprechender Nachweis 
ist vor dem Eintritt vorzulegen. Zutritt nur mit FFP2-Maske!

Hort an der Grund- und Mittelschule:

0160/98 97 62 78, grundschulhort.grossmehring@gmx.de

Mittagsbetreuung an der Grund- und Mittelschule:   

0171/53 63 225, 11:00 – 14:00 Uhr
mittagsbetreuung.grossmehring@gmail.com

Die Anmeldeformulare, sowie Informationen zu den päda
gogischen Konzepten finden Sie auf unserer Homepage 
www.grossmehring.de unter dem Punkt Bildung und Sozi-
ales, sowohl für den Grundschulhort, als auch für die Mit-
tagsbetreuung. Für weitere Fragen stehen Ihnen die Leitung 
des Grundschulhortes, Frau Inna Welitschko, sowie die Lei-
tung der Mittagsbetreuung, Frau Susanne Kobel, gerne te-
lefonisch zur Verfügung.

Mitterfeldstraße 5 · 85055 Ingolstadt
Tel. 0841-2 56 61 · info@pflasterbau-krebs.de

www.pflasterbau-krebs.de

Geschäftsinhaber Thomas Krebs

PFLASTER - UND ERDBAU
ASPHALTARBE I T EN

Karin’s FußpflegeKarin’s Fußpflege
• Fachfußpflege (auch Diabetiker mit Rezept)

• Maniküre
• Fußpflege und Maniküre (auch mit Shellac)

Karin Köppe Gepr. Fachfußpflegerin
Ingolstädter Straße 27 · 85098 Großmehring

www.karins-fusspflege.com
Termine nach Vereinbarung unter 0171/3051376

AgrarHandel
GmbH

85092 KÖSCHING

Rindenmulch

Holzbriketts!

Am Stegbach 1 ·Telefon 08456 /6222
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Staatliche Realschule Kösching – Übertritt 2022/2023
Aufnahme in die 5. Jahrgangsstufe

Für Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse Grundschule 
oder der 5. Klasse Mittelschule besteht die Möglichkeit, in 
die 5. Jahrgangsstufe der Realschule überzutreten.

Unterlagen zur Anmeldung:

• �Übertrittszeugnis im Original  
(zum Übertritt aus der 4. Klasse Grundschule)

• �Zwischenzeugnis der 5. Klasse  
(zum Übertritt aus der 5. Klasse Mittelschule)

• �Geburtsurkunde des Kindes im Original oder das  
Familienstammbuch

• �Vorlage des Masernschutznachweises  
(Impfpass im Original)

• Passbild
• ggf. Sorgerechtsbeschluss
• ggf. Bestätigung einer Lese-/Rechtschreibstörung

Anmeldung

Die Erziehungsberechtigten melden ihre Kinder während 
der Anmeldetage persönlich zu einem vorab gebuchten Ter-
min, den Sie ab 4. April 2022 telefonisch unter 0 84 56 /  
91 89 19-0 vereinbaren können, an der Realschule Kösching 
an.

Um längere Wartezeiten bei der Anmeldung zu vermeiden, 
ist es möglich, dass die Anmeldeformulare ab 1. April 2022 
online zu Hause ausgefüllt werden können. Das Programm 
SchulantragOnline ist auf der Homepage der Schule abruf-
bar und führt Sie komfortabel durch die nötigen Anmel-
deangaben. Aktuelle Informationen zur Terminierung der 
Zeugnisausgaben und der Anmeldewoche finden Sie auf 
unserer Homepage. Weitere Informationen zum Übertritt er-
halten Sie über das Sekretariat der Schule telefonisch unter 
0 84 56 / 91 89 19-0 oder auf unserer Homepage unter www.
realschule-koesching.de.

Wissenswertes

Ganztagsangebot
Die Realschule Kösching bietet sowohl einen gebunde-
nen Ganztag, als auch ein vielfältiges Konzept des offenen 
Ganztags an. Möglichkeit zum Mittagessen bietet die schul-
eigene Mensa.
DraMoTeC-Klasse
Seit dem Schuljahr 2019/2020 gibt es die Möglichkeit die 
Profilklasse DraMoTeC ab der 5. Jahrgangsstufe zu besu-
chen. DraMoTeC steht hierbei für Drama – Movie – Techno-
logy – Class. Mit Hilfe neuer Medien können Schülerinnen 
und Schüler in der Kunst des Theaterspielens und des Film-
schnitts sowie im Bereich Veranstaltungstechnik Erfahrun-
gen sammeln.
iPad-Klasse
Ab der 7. Jahrgangsstufe gibt es an der Realschule Kö-
sching eine iPad-Klasse. Schülerinnen und Schüler haben 
ihre Schulbücher auf dem Tablet immer dabei. Die Tablets 
werden schulintern verwaltet. Zudem stehen allen Schüle-
rinnen und Schülern sowie den Lehrkräften iPad-Koffer für 
einen modernen Unterricht zur Verfügung.

TERMINE
Informationsabend zum Übertritt
Donnerstag, 10.03.2022, 19.00 Uhr

Tag des offenen Schulhauses mit Schulhausführungen
Samstag, 26.03.2022, 10.00 – 15.00 Uhr

Anmeldung
Montag, 09.05.2022 – Mittwoch 11.05.2022
8.30 – 12.30 Uhr und 13.30 – 17.00 Uhr

Aufgrund der Corona-Pandemie bitten wir Sie, sich über 
aktuelle Hinweise zur Durchführung der Veranstaltungen 
in der örtlichen Presse und auf unserer Homepage zeitnah 
zu informieren.
Wir werden unser Möglichstes tun, um diese unter den 
dann geltenden Vorgaben laut Infektionsschutzgesetz in 
Präsenz durchführen zu können.
Alle Informationen zum Übertritt an die Realschule Kö-
sching finden Sie aktuell unter:
www.realschule-koesching.de� Stephan Mödl, Schulleiter

RUPPERTSWIES 8 | 85092 KÖSCHING

Crosstraining <-
Functional Training <-

Weightlifting <-
Fat Burner <-

Conditional Training <-

Crosstraining ist eine abwechslungsreiche
und funktionale Trainingsmethode,

erreichbar für Jeden,
unabhängig vom Niveau und

körperlicher Fitness.

mail: info@crosstraining50.de
web: www.crosstraining50.de

facebook: crosstraining50
instagram: crosstrain50
phone: 0173 790 21 09
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Der Frühling kommt...

Gegen Vorlage dieser Anzeige und
pro Haushalt nur einmal einlösbar!

auf einen Artikel Ihrer Wahl

15 % Rabatt

09:00 - 12:00 Uhr
14:00 - 18:00 Uhr

Montag bis Freitag:

Öffnungszeiten:

Fiedler GmbH & Co. KG I Nibelungenstr. 57 I 85098 Großmehring I Telefon: 08407 / 93 951 13 I www.dekoundgarten.de

schenken | wohnen | dekorieren | mehr

Deko und Garten

Sparkasse
Ingolstadt Eichstätt

�

Hier bist du richtig!
Starte deine Ausbildung bei uns - mit einem
starken Team und tollen Möglichkeiten.

Ausbildung Bankkaufmann (m/w/d)

Abiturientenprogramm (m/w/d)

Duales Bachelor-Studium (m/w/d)

Ausbildun
gsstart

1. September 2022

1. September 2023

www.spk-in-ei.de/ausbildung

Schule,
fertig, los?
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Kinderkrippe

Pusteblume

 

 

Großm
ehring

Ferienprogramm

Schlaufüchse als 
kleine Kosmetiker

Unter fachlicher Anleitung von Frau Andrea Hönig aus 
Demling, stellten die Schlaufüchse ihre eigene biologi-
sche Hand- und Duschcreme her.
Zutaten wie Carnaubawachs, ätherisches Öl von der Zi-
trone, Mandelöl, Shea-Butter wurden sehr genau ab-
gewogen, erwärmt und miteinander vermischt. An-
schließend füllten die begeisterten Mädels die warme 
Mischung in eine Silikonform zum Abkühlen. Nach 
kurzer Zeit härtete die Masse aus und konnte als Gan-
zes aus der Form gelöst werden. 

Für die Dusch-
creme wurden 
ebenfalls natür-
liche Zutaten, 
wie Stärke, Ko-
kus, Bio-Shea-
Butter, Zitronen-

säure und Mandelöl, 
vermischt und verkne-
tet. Der „Teig“ wurde in 
gleichgroßer Menge an je-
den kleinen Teilnehmer verteilt, 
in Form gebracht und mit Hagebuttenpulver gefärbt.
Herzlich bedankten sich die neuen „Kosmetikerinnen“ 
bei Frau Andrea Hönig, mit einem kleinen Frühlings-
gruß. Natürlich wurden alle Hygienevorschriften sehr 
akribisch eingehalten. 

Als die Hortkinder im November letzten Jahres ein Ge-
mälde im Stil von Friedensreich Hundertwasser für un-
sere schöne neue Bibliothek gestalteten, begann ihr 
Interesse für diesen außergewöhnlichen Künstler zu 
wachsen und es entstand das Projekt „Hundertwasser“.
Sie befassten sich mit seinem Malstil, wie er Farben 
und Formen in seinen Werken präsentiert.
Darin versucht er in einem ausdrucksstarken Stil, in 
den Farben „dunkelbunt“ (wie er sie selbst benennt) 
die vielfältigen Formen der Natur wiederzugeben.
Diese natürliche Art zu Malen kommt dem kreativen 
Empfinden der Kinder sehr entgegen.
So sind viele, farbenfrohe Bilder entstanden. 
Sogar die Hortleitung bekam auf Wunsch ein Schloss 
fürs Büro!
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Kinderkrippe

Pusteblume

 

 

Großm
ehring

Ferienprogramm

Am 02.02.2022 kam Herr Pfarrer Wilhelm Karsten in den 
Kindergarten. Er besuchte alle Gruppen und segnete je-
des Kind mit dem Blasiussegen. Dieser soll uns vor allem vor 
Halskrankheiten beschützen. Besonders in der jetzigen Zeit 
ist es wichtig, dass wir alle gesund sind.

Exclusive Haustüren individuell wie Sie

Interpark Süd

Ihr Fachhändler für Neubau und Wohnbestand
 Fenster  Haustüren  Innentüren
 Terrassenüberdachungen  Tore

Tel. 08456-967 66 80 Fax. 08456-967 66 84
info@baiers-bauelemente.de www.baiers-bauelemente.de
Tel. 08456-967 66 80 Fax. 08456-967 66 84 buntmetalle.svob

Ankauf von NE-Metalle:
z.B. Alu, Kupfer, Kabel, Messing,
Edelstahl, Blei, Zinn, Zink etc.

Svoboda Johannes
Ringstraße 7 · 85098 Großmehring
Tel./WhatsApp: 0152/33655029

Ankauf Roth Anton
Eigenanlieferung nur nach

Terminvereinbarung
Tel./WhatsApp: 0157/30028746
buntmetalle.svob@gmail.com

20
%
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DACH
STEINR

MALERA

08407-9395150
www.blum-diecleaner.de cleaner-blum@web.de

DACHREINIGUNG | STEINREINIGUNG
MALERARBEITEN | FASSADENREINIGUNG

NANOVERSIEGLUNG | EPOXIDHARZVERFUGUNG

H FWEBER I m m o b i l i e n
Anlageberatung

Ihr kompetenter Partner
– für Kauf, Verkauf, Vermietung von Immobilien
– Baufinanzierung
– umfassende Beratung für Geldanlagen
– Altersvorsorge

Telefon 08407/930223

+49 176 63 07 70 53 | info@dm-rct.de | www.dm-rct.de
Pettenkoferstr. 13, 86706 Lichtenau

Motorradservice
nach Herstellervorgaben
Service, Reparatur, Instandhaltung von BMW, KTM, Suzuki,
Kawasaki, Honda, Ducati u.v.m

nach Herstellervorgaben
Service, Reparatur, Instandhaltung von BMW, KTM, Suzuki, BMW, KTM, Suzuki, 
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Da das diesjährige Königsschießen bei Adlerhorst Klein-
mehring nicht als eigene Veranstaltung durchgeführt werden 
konnte, fand es unter der Leitung des 3. Schützenmeisters Jo-
sef Rusch im Rahmen der Trainingsabende statt. Neuer Schüt-
zenkönig ist Simon Eiglsperger. Neue Jugendschützenkönigin 
wurde Amelie Rusch. Die beiden Schützenmeister Sigrun 
Stemmer und Adolf Fuchs sowie Sektionsschützenmeister Karl-
Heinz Kraft gratulierten den Siegern.� Foto: Wallner

Mit stehenden Ovationen wurden die neu ernannten Ehren-
mitglieder von Adlerhorst Kleinmehring, Karl Farenschon 
(3.v.li.), Werner Schmidl (4.v.li.) und Günter Vollnhals (5.v.li) 
von den Mitgliedern gefeiert. 1. Schützenmeisterin Sigrun 
Stemmer würdigte zusammen mit ihren Stellvertretern Adolf 
Fuchs und Josef Rusch die großen Verdienste der drei neuen 
Ehrenmitglieder um den Verein. Mit auf dem Bild der 1. Sek-
tionsschützenmeister Karl-Heinz Kraft (re.).� Foto: Wallner

BESUCHEN SIE UNS IM INTERNET UNTER
www.grossmehring.de

Team Großmehring
Ingolstädter Straße 8a
85098 Großmehring
Tel. 08407 93933-0

Versicherungsbüro

Mayer&HuberGmbH&Co.KG
Team Vohburg
Donaustraße 14
85088 Vohburg a.d. Donau
Tel. 08457 9120

info@mayer-huber.vkb.de · www.mayer-huber.vkb.de
www.facebook.com/mayer-huber

Unser Schutzschirm
für Ihr Moped.
Ab 1.März gelten die neuen Kennzeichen
für Moped, Mofa und Roller.

&C KG

Wir beratenSie gerne.

Schlagbauer & Huber
Garagentore/Antriebe/Renovierungen

Gradhofstr. 7 Lederergasse 7
85098 Demling 85088 Vohburg

Tel: 08456 /6412 • Mobil: 0171 /8015162
Mail: schlagbauer-huber@t-online.de

Ingolstädterstraße 37 85098 Großmehring
Tel: 08407/702

Mobil: 0172/840 1474
Mail: elektro-oberbauer@t-online.de

www.elektro-oberbauer.eu

A. OBERBAUER
Elektroanlagen
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Neue Vorstandschaft bei Adlerhorst
Nachdem coronabedingt 2021 keine Jahreshauptversamm-
lung abgehalten werden konnte, trafen sich jetzt die Mit-
glieder des Schützenvereins Adlerhorst Kleinmehring unter 
2 G+ Bedingungen zur Versammlung. Im Mittelpunkt stand 
dabei die Neuwahl der Vorstandschaft.
Da sich der bisherige 1. Schützenmeister Werner Marxrei-
ter nicht mehr zur Wahl stellte und auch Christian Wer nicht 

mehr als Kassier kandidierte, gab es einige Veränderungen 
im Vorstand.
Neue 1. Schützenmeisterin ist Sigrun Stemmer. Adolf Fuchs 
wurde als 2. Schützenmeister und Josef Rusch als 3. Schüt-
zenmeister wiedergewählt. Neuer 1. Kassier ist Waldemar 
Baltrus. Als 1. Schriftführerin wurde Andrea Westenberger  
gewählt. Christian Vollnhals wurde als 1. Sportleiter in sei-
nem Amt bestätigt. Der Ausschuss des Vereins wird durch 
die jeweiligen Stellvertreter und die beiden neuen Beisitzer 
Simon Eiglsperger und Franz Schmid sowie Josef Daubmeier 
ergänzt. In der Jugendleitung gab es ebenfalls Veränderun-
gen. Als 1. Jugendleiterin wurde wieder Stefanie Westenber-
ger gewählt. Ihr Stellvertreter ist Christian Fuchs. Neu ge-
wählt wurden Veronika Fuchs und Amelie Rusch als 3. und 
4. Jugendleiter. Neuer Jugendsprecher ist Daniel Kornprobst.
Der bisherige 1. Schützenmeister Werner Marxreiter sowie 
die Mitglieder der Vorstandschaft berichteten von den bei-
den letzten Jahren. Die finanzielle Situation ist trotz der ak-
tuellen Situation noch erfreulich. 
Trotzdem betrifft die allgemeine Preiserhöhung auch die 
Adlerhorstschützen. So wurde eine Beitragserhöhung auf 
50 Euro im Jahr für Erwachsene beschlossen.
Im sportlichen Bereich konnten sich die Schützinnen und 
Schützen bis zu den Deutschen Meisterschaften qualifizie-
ren. In den Rundenwettkämpfen sind die Luftgewehr- und 
Luftpistolenmannschaften von der Oberbayernliga bis zur 

Bild neuer Vorstand (von links nach rechts): Josef Rusch, Adolf 
Fuchs, Andrea Westenberger, Stefanie Westenberger, die 
neue 1. Schützenmeisterin Sigrun Stemmer, Waldemar Baltrus, 
Christian Vollnhals, 2. Gauschützenmeister und 1. Sektions-
schützenmeister Karl-Heinz Kraft� Foto: Wallner

THERAPIEZENTRUM
GROSSMEHRING

ÜKrankengymnastik Ümanuelle Lymphdrainage
Ümanuelle Therapie ÜMassage

ÜHot-Stone-Massage
ÜLomi-Lomi
(hawaiianische Massage)

ÜEntspannungsmassage
ÜFußreflexzonenmassage

Ingolstädter Straße 20
85098 Großmehring

Tel.: 08407/8833
Fax: 08407/8834

Mo–Do 8.00–12.00 Uhr und 15.00–19.00 Uhr,
Fr. 8.00–12.00 Uhr

HEIZUNG – SANITÄRHEIZUNG – SANITÄR
ME ISTERBETR IEBME ISTERBETR IEB

85098 Großmehring · Am Fluderbuckel 5A
Tel. 08407/713 · Fax 08407/8461

● Öl-/Gas-/Holz-/Pelletsanlagen
● Solaranlagen, Wärmepumpen
● Sanitäre Installation
● Weichwasser- und Entkalkungsanlagen
● Zentrale Wohnraumlüftung
● Regenwassernutzung
● Stör- und Kundendienst

NeubauNeubau
undund

SanierungSanierung

www.kaps-heizung-sanitaer.dewww.kaps-heizung-sanitaer.de

Heizöltankreinigung, Innensanierung
Stilllegungen u. Entfernungen

85098 Großmehring b. Ingolstadt
Lilienstr. 26 (08407) 1606
Telefax (08407) 8818

Karl Dersch
Tankschutz GmbH
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Gauklasse vertreten. „Trotzdem waren es sportlich reduzier-
te Jahre. Das Vereinsleben war geprägt von Corona. Vie-
le Schießabende und Veranstaltungen mussten entfallen,“ 
bedauerte der scheidende Schützenmeister. Im letzten Jahr 
konnte zumindest ein Weihnachtsumtrunk vor dem Schüt-
zenheim stattfinden. Das soziale Engagement wurde trotz 
der schwierigen Situation fortgesetzt. So konnte einer Fami-
lie in Großmehring eine Spende in Höhe von über 700 Euro 
übergeben werden. � (wal)

Nibelungenlauf 2022
Der Startschuss fällt am 17.06.2022 
zum Jubiläum des TSV Großmehring

• Läufe und Startzeiten:
• Kinderläufe: 16.30 Uhr 
• Fitnessrun: 5,0 km: 17.30 Uhr
• Hauptlauf: 2 x 5,0 km: 18.30 Uhr
• Uferstraße, Höhe Sportplatz (85098 Großmehring)

Bisher haben sich über 200 Läuferinnen und Läufer für die 
verschiedenen Strecken angemeldet und es sind noch Start-
plätze frei. Deshalb keine Zeit verlieren und sich für den Ni-
belungenlauf anmelden!
Alle Informationen zu den einzelnen Läufen findet ihr auf 
unserer Homepage www.nibelungenlauf-grossmehring.de.

Trainingsläufe 

Auch unsere begleiteten Läufe bieten wir ab März wieder 
für euch an! 
Nächste Termine: Jeden Mittwoch: 02.03. / 09.03 / 16.03. / 
23.03. / 30.03., Beginn: 18.00 Uhr
Treffpunkt: Parkplatz an der Nibelungenhalle
Die Teilnahme ist kostenlos und ihr müsst euch vorher nicht 
anmelden – kommt einfach vorbei und ihr werdet merken 
wie schön das Laufen in der Gruppe sein kann.
Das solltet ihr dabeihaben: Laufschuhe, passende Klei-
dung, und Trinken.
Besucht uns auch gerne auf Instagram und Facebook  
„Nibelungenlauf_Grossmehring“

Euer Orgateam
Thomas – Tanja – Thomas – Peter – Thomas – Martin

FREIWILLIGE HELFER 
GESUCHT!
Meldet euch gerne beim Orgateam persönlich oder 
über unsere Homepage

Junkers-Ring 29 · 85098 Großmehring · Interpark Süd
08456-967 66 82 · www.bikestore-baier.de
Dienstag – Freitag 10:00 – 17:00 Uhr

Samstag: 10:00 – 14:00 Uhr

E-Bikes / Gravel Bikes / Cyclocrosser
MTB / Rennräder / Kinder Bikes

Dienstag – Freitag:

Wir führen für Sie aus:
Maurer- und Betonarbeiten, Kanalarbeiten, Hausanschlüsse, Erd-
undTeerarbeiten, Dichtigkeitsprüfungen für Hausanschlüsse (Kanal)

Maschinenverleih:
Kompressoren, Stampfer, Rüttelplatten,

Gerüst, Schalung, Entfeuchtungsgeräte usw.

Quellsteine, Zierkies
85098 Großmehring, Klärweg 5
Tel. 08407/206 · Fax 08407/8837

Mobiltelefon 0171/5019437 · www.neubauer-bau-gmbh.de

NEUBAUER GmbH
BAU

Einladung
zur Jahreshauptversammlung

der Tennisabteilung mit Neuwahlen

am 21.03.2022, um 19:00 Uhr
im Tennisstüberl – Gaststätte Sperling

Tagesordnung:
1. Begrüßung

2. Bericht des Abteilungsleiters
3. Bericht des Kassiers
4. Entlastung durch die Kassenprüfer
5. Bericht des Sportwarts
6. Bericht des Jugendwarts
7. Stellungnahme zu Berichten
8. Bildung eines Wahlausschusses
9. Entlastung der Abteilungsführung

10. Neuwahlen
11. Vorstellung „Online-Buchungsportal“

für Tennisplätze
12. Verschiedenes, Wünsche und Anträge
13. Schlusswort

Tennisabteilung
TSV Großmehring
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Leistungszentrum und Selbstverteidigungstraining  
im Dragon Dojo
Das Dragon Dojo Großmehring konnte in Zusammenar-
beit mit dem Kyokushin Karate Verband Deutschland ein 
neues Bundes- und Leistungszentrum für Kyokushin Ka-
rate in Großmehring installieren. Hierdurch sind wir in der 
Lage, unsere Sportler bestmöglich auf Meisterschaften (na-
tional und international) und Gürtelprüfungen vorzuberei-
ten. National- und Cheftrainer ist natürlich Shihan Dietmar 
Danisch 6.DAN als höchster Schwarzgurt unserer Interna-

tionalen Organisation der IKOKU in Deutschland. Den orga-
nisatorischen Bereich wird unser Vorstand Senpai Markus 
Dietrich als Präsident Verwaltung leiten. Zu einem Leis-
tungszentrum gehört aber mehr als nur das Training und 
so konnten wir in den letzten Wochen auch einen medizini-
schen Stab rekrutieren, welcher uns bei unserer Arbeit best-
möglich unterstützt. Betreut werden im Leistungszentrum 
sowohl Kaderathleten als auch alle Mitglieder des Dragon 
Dojo Großmehring e.V. von jung bis alt. Es ist uns wichtig, 
dass jedes unserer Mitglieder die bestmögliche Unterstüt-
zung bei der Verwirklichung seiner persönlichen sportlichen 
Ziele erhält. Somit können wir sowohl den Breitensport als 
auch den Leistungssport optimal fördern und betreuen. 

Ihre Steuerberater:
JOSEF WAGNER

RAINER SCHNEIDER
ANDRÉ BUSCH

Tel. 08407-9273-0 · Fax 08704-9273-20
Edelweißstr. 5 · D-8598 Großmehring

E-Mail: info@kanzlei-cws.de

www.kanzlei-cws.de

Fenster I Türen I Möbelbau

Schacherweg 1 85098 Theißing
Tel.: 08404 93 00 94dieter.waltl@t-online.de

Spedition sucht

Berufs-
kraftfahrer

mit der Führerscheinklasse CE (m/w/d)

Weitere Infos unter
Tel. 0172/8674718

Junkers-Ring 20
85098 Großmehring-Interpark
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Jugend und ist auf Grund ih-
rer Wettkampferfahrung eine 
Spezialistin in der Kategorie 
Kata. Aktuell ist Senpai Ali-
na mit der Bundeswehr im 
Corona-Unterstützungsein-
satz im Krankenhaus Er-
ding tätig, wodurch sie lei-
der nicht in jedem Training 
anwesend ist. Sobald dieser 
aber beendet ist, kann sie 
wieder voll im Training mit-
helfen und unsere Kids be-
treuen. Die Kinder nenne sie 
liebevoll Tante Alina, weil 
sie sich immer sehr um un-
sere Kinder und Jugendlichen 
bemüht.
Neue Mitglieder sind jeder-
zeit bei uns herzlich Will-
kommen, von Jung bis Alt 
ist für jeden was dabei. Infos 
unter www.kyokushin-kara-
te-grossmehring.de oder un-
ter Tel: 0175/2 42 65 02.

Euer Dragon Dojo  
Großmehring 

Neben dem Leistungszentrum werden wir ein festes Selbst-
verteidigungstraining 1x pro Woche im Dragon Dojo instal-
lieren. Dieses ist dann ab März auch für alle Interessierten 
offen, welche nicht Mitglied im Dragon Dojo Großmehring 
e.V. sind. Es wird hierfür ein Kartensystem installiert wer-
den mit 5er und 10er Karten. Interessenten können sich 
gerne per Email an info@kyokushin-karate-grossmehring.
de oder per Telefon an 0175/2 42 65 02 wenden. Das Trai-
ning wird immer am Wochenende stattfinden. Das Training 
ist vorerst für Jugendliche und Erwachsene gedacht, bei In-
teresse besteht auch die Möglichkeit für Kinder einen sepa-
raten Kurs zu machen. 

Trainervorstellung  
Senpai Alina Dietrich
Auch dieses Mal möchten wir Ihnen wieder einen unse-
rer Trainer vorstellen. Unsere Jugendleiterin und Traine-
rin Senpai Alina Dietrich 2.DAN. Sie wurde am 7.8.99 in 
Neuburg an der Donau geboren und wohnt seit 2010 in 
Großmehring. 2013 begann Sie mit dem Kyokushin Kara-
te in Großmehring und absolvierte 2019 ihre Prüfung zum 
1.DAN (Schwarzgurt) und 2020 ihre Prüfung zum 2.DAN. 
Senpai Alina hat bereits an einigen nationalen und interna-
tionalen Meisterschaften teilgenommen. So konnte sie Er-
folge bei den Bavarian Open, Swiss Open, sowie bei den 
Europameisterschaften 2018 in Schweden und 2019 in Un-
garn für sich verbuchen. Sie kümmert sich im Verein um die 

Modernes leistungsfähiges

Transportbetonwerk
– Eigener Fuhrpark –
Lieferung an Gewerbe-
und Privatkunden,
auch Selbstabholung möglich

Bacher Beton Bau GmbH
Edisonstraße 2a (Interpark)
85098 Großmehring
Tel. 08456/967-127
Fax 08456/967-131

Telefon 08407/8613

Modell- und Änderungsstudio

Uli Mann
– die neuesten Trends für 2022
– Gardinen
– Änderungen aller Art
Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9–12 Uhr,
Mo.,Mi., Do., Fr. 13–18 Uhr, Di. 13–16 Uhr

Enzianstraße 11 · 85098 Großmehring

Adolf Fuchs, Piusstr. 1, 85098 Großmehring
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Bürozeiten:
Montag bis Freitag
09:00 - 12:00 Uhr

und nach
Vereinbarung

Telefon: +49 9445 205417-0 Fax: +49 9445 205417-1

Email: info@pro-lebensfreude.com Web: www.pro-lebensfreude.com

24 Stunden Rufbereitschaft

Hausnotrufsystem

Pflegesachleistungen

Häusliche Krankenpflege

Haushaltshilfe wegen

Schwangerschaft und

Entbindung

Verhinderungspflege

Beratungseinsatz

Hilfe bei Antragstellung

Zusätzliche Betreuungsleistung

kostenlose Erstberatung

Garten- und Landschaftspflege

Leistungen

MehrZeit fürdenMenschen

Hauptniederlassung

Ingolstädter Straße 10

85098 Großmehring

KONTAKT:
Pro Lebensfreude GmbH

Ihr ambulanter Pflegedienst für mehr Lebensfreude im Alltag

@prolebensfreude @pro_lebensfreude

FFiisscchhbbrraatteerreeii FFrraannkk

SStteecckkeerrllffiisscchhee
Aschermittwoch,
2. März 2022

11.00 - 19.00 Uhr
Tannenstraße 3, Großmehring

Unsere Auswahl:
Makrele, Saibling, Forelle, Lachsforelle

Fischbraterei Frank, Tannenstraße 3, Großmehring
Telefon 08407/938642; Mobil/WhatsApp 0173/6870462

Mail steckerlfisch-catering@gmx.de; www.fischbraterei-frank.de

VVoorrbbeesstteelllluunngg bbiiss 2288.. FFeebbrruuaarr 22002222 mmöögglliicchh!!
VVoorrsscchhaauu:: KKaarrffrreeiittaagg,, 1155.. AApprriill 22002222 SStteecckkeerrllffiisscchhee

————————————————————————————-
Anmeldung Aschermittwoch, 2. März 2022
Name: __________________ Telefon: _______________________

Hiermit bestelle ich ___ Makrele(n), ___ Forelle(n), ___ Saibling(e),
___ Lachsforelle(n), ___ große Breze(n), ___ kleine Breze(n),
___ Semmel(n), ___ Fischsemmel(n), ___ Lachssemmel(n)

Unsere Abholzeiten:
 11.00 Uhr  11.45 Uhr  12.30 Uhr  13.15 Uhr
 14.00 Uhr  14.45 Uhr  15.30 Uhr  16.15 Uhr
 17.00 Uhr  17.45 Uhr  18.30 Uhr  19.00 Uhr

Bestellung direkt in den Briefkasten bei Pizzaservice Torino oder Tannenstraße 3 einwerfen!
(beschrifteter Briefkasten Fischbraterei Frank)

Yoga auf dem
Strasserhof

In angenehmer Atmosphäre
und in kleinen Gruppen bieten wir

Yogakurse an:

Vinyasa Yoga
Self Care Yoga

Yoga für Einsteiger

Infos, Termine und mehr auf
www.strasser-hof.de

Strasserhof, Nordring 10, Demling
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Mitdem
E-Auto
baresGeld
verdienen!

Der THG-Quoten-Service der SWI
E-Auto-Fahren lohnt sich – auch finanziell:
Vermarkten Sie Ihre Einsparung an Treibhausgas-
emissionen (THG) ohne Aufwand über den Service der SWI.
In fünf Minuten registrieren, bis zu 265 € kassieren.

www.sw-i.de/thg-quoten Besser ganz nah.

THG-QUOTE:BIS ZU 265€SICHERN!

THG
Service

Großmehring
Nibelungenstraße 22 | Tel. 0 84 07/89 68

WW.HAARSTUDIO-SCHMAILZL.DEWW.HAARSTUDIO-SCHMAILZL.DE

* 91% BIS 99% INHALTSSTOFFE NATÜRLICHEN URSPRUNGS, JE NACH PRODUKT

Liebe Kundinnen und Kunden,
wir wollen aktiv Verantwortung

übernehmen und nachhaltig handeln
– ELEMENTS – unsere neue sanfte

Haarpflegelinie von Wella Professionals
unterstützt unser Bestreben!

NATUeRliche Inhaltsstoffe sowie
nachhaltige Verpackungsmaterialien sind
eine Chance etwas für unser Klima zu tun!

Wir freuen uns, Ihnen die
Produktneuheiten bei Ihrem nächsten

Besuch anbieten zu können!

Ihr Friseur Schmailzl-Team

DAS NEUE ELEMENTS
FÜR DAS GEFÜHL VON GESUNDEM
HAAR UND GESUNDER KOPFHAUT
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RÜDIGER WOOG, 50 JAHRE ALT
Seit dem 10.11.2021 (zweites von der Gemeinde initiiertes Treffen zum Thema 
Flutpolder) Sprecher der Interessengemeinschaft gegen den Flutpolder

1) Wie sind Sie dazu gekommen, Sprecher der  
Interessengemeinschaft zu werden? 

Dass meine Familie und ich uns gegen den Flutpolder en-
gagieren wollten, stand schon fest, als wir uns eingehen-
der mit der Thematik auseinandersetzten. Das war im Juli 
2021. Bis dahin konnte ich mir nur sehr wenig unter ei-
nem Flutpolder vorstellen. Ich denke, dass es vielen Men-
schen lange auch so ging – und in der breiten Öffentlich-
keit ist das leider immer noch der Fall. Nachdem sich dann 
also der Gemeinderat einstimmig gegen die Umsetzung des 
monströsen Jahrhundertbauwerks entschieden hatte, lud 
der Bürgermeister alle, die sich einbringen wollten, zu ei-
ner ersten Sitzung Anfang Oktober ein. Als Schriftsteller 
und Fachkoordinator für Deutsch setzte man mir schnell 
den berühmten Hut auf, den ich auf der zweiten Sitzung an-
nahm, als mir seitens der Gemeinde, Landwirte, Jäger, Orts- 
und Sachkundiger tatkräftige Unterstützung zugesagt wur-
de, die bis heute auch eingehalten wird. Meine Bedingung, 
das Ganze überparteilich und unpolitisch zu gestalten, wur-
de von allen angenommen.

2) Hochwasserschutz ist doch enorm wichtig! Was sind 
die Hauptgründe, dass Sie gegen den Großmehringer 
Flutpolder sind?

Selbstverständlich ist Hochwasserschutz wichtig. Aber wir 
sollten das nicht am falschen Ende anpacken. Flüsse wur-
den begradigt und zunehmend technisiert. Den negativen 
Konsequenzen für Mensch und Natur sollte man nicht mit 
noch mehr Technisierung begegnen. Es gibt andere, besse-
re Möglichkeiten. 

Nun haben wir dieses herangewachsene Naturjuwel mit 
zahlreichen schützenswerten Tier- und Pflanzenarten süd-
lich der Donau, zum Teil ist es sogar Naturschutzgebiet. Die 
Landwirte und Jäger leisten hier seit vielen Jahren großar-
tige Pflegearbeit. Wenn dort ein Flutpolder hinkommt, der 
eine Fläche umspannt, die größer als ganz Großmehring 
ist, dann ist das ein gigantisches Bauwerk, das allein schon 
beim Bau unglaublich viel Natur- und landwirtschaftliche 
Fläche zerstört. Wir haben bei unserer ersten Infowande-
rung versucht, die monströsen Ausmaße deutlich zu ma-
chen. 

Kommt es dann zum Flutungsfall, werden viele Tiere, von 
Reh über Fasan, Bodenbrüter und Kriechtiere bis hin zu Mi-
kroorganismen, jämmerlich verenden. Kadaver und Schlick 
werden liegenbleiben. Für die zum Teil unter Naturschutz 
stehende Fauna wird es nicht besser aussehen. Die Paar 
wird meines Erachtens die Entwässerung von über 10 Mio 
m³ Wasser nicht schaffen. Zudem ist zu befürchten, dass 
sich eine Flutung negativ auf die Grundwasserverhältnisse 
auswirkt. Dramatisch könnte es dann vor allem in den Be-
reichen werden, die von PFC-Rückständen im Boden durch 
den Manchinger Flughafen betroffen sind. 

3) Welche Alternativlösungen 
zum Hochwasserschutz der 
unteren Donauanlieger  
können Sie anbieten?
Das Beste wäre natürlich, dem Fluss sein natürliches Fluss-
bett zurückzugeben, das heißt, schauen, wo Renaturierung 
möglich ist, zum Beispiel in Form von natürlichen Über-
laufflächen, wie es in Baden-Württemberg teilweise schon 
umgesetzt wird. Ein weiteres Thema ist dezentraler Hoch-
wasserschutz. Man sollte das Wasser eines Flusses dort zu-
rückhalten, wo es entsteht. Damit entstünde eine gleichmä-
ßige und faire Verteilung für alle Anlieger. Ich finde auch, 
dass man die Bebauung natürlicher Überschwemmungsge-
biete beenden muss. Ein Zweites ist die Optimierung des 
Staustufenmanagements. Die meisten Großmehringer wer-
den sich erinnern, dass wir vor dreißig Jahren viel Land da-
für hergegeben haben. 

4) Sehen Sie noch reelle Chancen, den Flutpolder zu 
verhindern?
„Ist doch eh zu spät“, hieß es auch damals in Wackersdorf. 
Es ist nie zu spät. Wir wollen noch mehr die Öffentlich-
keit informieren und mit ruhiger Sachlichkeit die politischen 
Entscheider erreichen. Dieses Stück Natur ist schützenswert 
und es gibt Alternativen. Ja, wir haben reelle Chancen. 

5) Bei der ersten Infowanderung durch das Polder-
gebiet waren auch viele Auswärtige (Westenhausen, 
Manching, Ingolstadt) dabei. Besteht die konkrete 
Möglichkeit, sich mit diesen Betroffenen zu verbinden?
Ja, unbedingt. Jeder, der sich einbringen möchte, ist herzlich 
willkommen. Auf unserer Website www.flutpolder-gross-
mehring.de kann man sich informieren und auch unsere 
Kontaktdaten finden. Wir planen u.a. demnächst eine Un-
terschriftenaktion, die gerne über Großmehring hinausge-
hen soll.

6) Sie sind ja auch als Autor tätig. Sind die Interes-
sengemeinschaft und der Flutpolder ein Thema für ein 
neues Buch?
Nun ja, Stoff genug bietet das Ganze tatsächlich. Aber Spaß 
beiseite, es würde sich für mich nicht richtig anfühlen, das 
Thema literarisch auszuschlachten, dafür geht es um zu 
viel. Obwohl mir die alten, mächtigen Silberpappeln zwi-
schen Paar und Gansloch schon die eine oder andere Inspi-
ration zuflüstern …

7) Was machen Sie sonst noch in Ihrer Freizeit?
Ich bin gerne draußen in der Natur, am liebsten mit meiner 
Familie. Wir treiben Sport oder wandern. Zu Hause hege 
und pflege ich die Bäume in unserem Garten oder vergra-
be mich in Bücher. Nicht wegzudenken sind mir meine gu-
ten Freunde. 

MENSCHEN IN GROSSMEHRING
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Speisenplan
für März 2022

Die. 01.03.22 Bayerischer Hot Dog 4,00 €

Mi. 02.03.22 Paniertes Seelachsfilet mit Kartoffel- Gurkensalat
Fischpfanne mit Gemüse und Reis

6,40
7,40

€
€

Do. 03.03.22 Gefüllter Schweinebauch mit Kartoffel- und Krautsalat 5,80 €

Die. 08.03.22 Kotelett natur mit Speckreis und Rosenkohl 5,80 €

Mi. 09.03.22 Biergulasch mit Rösti und Krautsalat 6,00 €

Do. 10.03.22 Putenbraten mit Spätzle und Blumenkohl gebacken 6,40 €

Die. 15.03.22 Käsekrainer mit Bergbauernsalat 5,20 €

Mi. 16.03.22 Gyrospfanne mit Reis und Krautsalat 5,50 €

Do. 17.03.22 ½ Schäuferl mit Knödel und Salat 6,40 €

Die. 22.03.22 Mozzarella Taschen mit Nudelreis und gem. Salat 5,80 €

Mi. 23.03.22 Hähnchenbrust mit Kartoffelgratin und Buttergemüse 6,20 €

Do. 24.03.22 Brauerbraten mit Kroketten und Sauerkraut 6,20 €

Die. 29.03.22 Schnitzel mit Pommes und Salat 5,80 €

Mi. 30.03.22 Hausgemachte Lasagne mit Salat 5,50 €

Do. 31.03.22 Backschinken mit Kartoffel- Gurkensalat 6,20 €

Mitt
agst

isch
ab 1

1:00
Uhr

Alle
Spei

sen
zum

Mitn
ehm

en

in Th
ermo

verp
acku

ng.
Jeden Montag wechselndes Tagesgericht! GUTES

das Metzgermeister empfiehlt.

85098 Großmehring I Donaustr.1 I Tel. 08407 / 522 I Fax. 08407/1012
mail: metzgerei_batz@web.de I www.metzgerei-batz.de

7:00 bis 13:00 Uhr
7:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr
6:30 bis 12:00 Uhr
7:00 bis 13:00 Uhr

Montag und Mittwoch
Die., Do. und Freitag
Samstag
Rosenmontag bis Aschermittwoch
01.03. bis 03.03.2022

AM AS
CHERM

ITTWO
CH:

Bieten
wir Ihn

en, fan
gfrisch

es Kab
eljaufi

let und
Lachs

filet!

Außerd
em ha

ben w
ir unse

re The
ke mit

klassi
schen

Fisch-

und La
chsse

mmeln
, sowi

e leck
eren H

erings
salat,

Brat-

und Bi
smarc

kherin
gen be

füllt. E
infach

mal pr
obiere

n!

Heute mal Fisch!

Der Qualitäts-Metzger

Jeden Freitag halbe Hendl
und wechselndes Tagesgericht.

Änderungen vorbehalten.

Unsere Öffnungszeiten:

Autohaus - Werkstatt
Tankstellenshop mit Bistro
Waschanlage - Tankstelle

Blumenstr. 7 . 85098 Großmehring
Tel.: 08407/92910 . Fax: 08407/1280
Mail: info@autohauskolbeck.de

www.autohaus-kolbeck.go1a.de

Autohaus
Kolbeck



So ist unsere Siebmaschine eine gute Ergänzung zu

unserem Holzschredder, welcher beispielsweise

Holz zu Hackschnitzeln verwertet.

Holzreste und Abfälleaus Rest- & Altholzmaterialien

oder auch Paletten/Holzabfälle können restlos

geschreddert und wiederverwertetwerden.

Dank Magnetabscheider wird ein Großteil der Nägel

und Eisen aussortiert.

Unser mobiler Schredder verarbeitet auch Äste

mit großem Durchmesser, Reisig, Restholz, Gras

und krautige Pflanzenbestandteile, sodass diese

weiterverwendet werden können.

Mit Hilfe unserer Siebmaschine leisten wir einen

wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Nutzung der

Rohstoffe.

Mit der kompakten und mobilen Maschine lassen

sich viele Materialien wie zum Beispiel Erde, Sand,

Kies, Steine und Kompost wieder aufbereiten.

Landschaftsbau Fiedler schreddert Ihr Holz
in Ingolstadt und Umgebung

Wenn Sie eine Beratung wünschen oder
Fragen haben, rufen Sie uns einfach an
oder senden Sie uns eine Nachricht.

Telefon: 0 84 07 / 93 95 1-0
E-Mail: info@landschaftsbaufiedler.de

www.landschaftsbaufiedler.de
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